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Berlin, den Dezember 1901.
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Die deutsche Muse.

Was
Ende des Jahres 1780 brachte den Deutscheneine literarischeUeber-

raschung. Lessingsin dem selbenJahr gereifterVersuch, in der »Er-

ziehung des Menschengeschlechtes«die Lehredes Christenthumes philosophisch

umzudeuten, hatten siekaum beachtet, den freienStanzen des Oberondichters
kaum gelauscht;nun aber horchtensie auf: denn ein König hatte gesprochen.
De la- littårature allemande hießdie Schrift Friedrichs von Preußen,die

in der engen Welt des achtzehntenJahrhunderts ungeheuresAufsehenmachte.

Mancher freilichschüttelteden Kopf. Wie kam denn dieserKönig dazu, über

die deutscheLiteratur öffentlichGerichtstag zu halten? Er kannte sieja gar

nicht, hatte selbstja zu Gottschedgesagt, er habe»von Jugend auf kein deutsch

Buch gelesen«und seineKenntnißderHeimathspracheseinichthöherals die

eines Kutschers. Doch Lessing,dessenscharfemAuge der Lakaiensinnauf-

geklärtscheinenderLiteraten im Athen Nicolais nicht entgangen war, hatte

prophetischenGeistes schonfrühergerufen: »Gottweiß,ob die guten schwäbi-

schenKaiser um die damalige deutschePoesie im Geringsten mehr Verdienst

haben als der jetzigeKönig von Preußenum die gegenwärtige!Gleichwohl
will ichnicht darauf schwören,daß nicht einmal ein Schmeichler kommen

sollte, der die gegenwärtigeEpoche der deutschenLiteratur die EpocheFrie-

drichs des Großen zu nennen für gut findet.« Und Friedrich selbstscheint

auchaus diesemGebiet an seinerBerufung zum Richteramtnichteine Stunde

gezweifeltzu haben. Es ist lehrreich, die Schrift heute wieder zu lesen. Jn
der Regirungzeit diesesKönigs lebten Gottsched,Gellert, Gleim, Lessing,

Klopftock,Ewald Kleist, Rabener, Geßner,Winckelmann, Kant, Hamann,
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Wieland, Leibniz,Herder, Mendelssohn, Moeser, Lavater, Lenz, Goethe,
Schiller, Johannes Müller und Bürger. Er aber fand, noch habeder

Deutsche keine Literatur, sdie sichsehenlassenkönne,noch nicht einmal eine

Sprache, in der eine lesenswerthe Literatur zu schaffensei. Jhm gefielder

brave, bei aller Pedanterie freilich nicht ungraziöseGellert, der doch nur

von der Leiter literarischerErinnerungen nach schmalenPoetenkränzenher-
aufgreifenkonnte. Damit aber war der Anerkennungauch die Grenzege-

zogen. Ueber Shakespeare urtheilte der Schüler natürlichnicht anders

·

als derMeister Voltaire selbst; und Goethes Goetzwar ihm eine imitation

dåtestable de ces mauvaises piåces anglaises. Doch er lehrte auch,
wie es besserwerden könne,gab, mit dem Eifer des ins Handwerkpfuschen-
den Dilettanten, Rathschläge,die uns kindlichdünken und die der Gebildete

schondamals belächelte,und schloßmitdem HerzensfchreiderHoffnung: noch
sei die Zeit deutscherLiteratur nicht gekommen, aber sie nahe; wenn die

Sprache erst gebessertsci, werde man siemitVergnügensogar an den Höer
sprechen.»Ich bin wie Moses: ichsehevon fern das Gelobte Land, aber ich
werde es nicht betreten.« Wer diesesLand erschließenwolle,müssedasJdeal
der Antike hochhalten, den Regeln und ewigen Gesetzendes Schönen ge-

horchen. Justus Moeser gab in einer Gegenschriftoffene und klare Ant-

wort. Goethe,der antworten wollte, ließden Plan wieder fallen und sagte
nur, in einem Brief an Moesers Tochter, mit leiser Ironie: »Wenn der

Königmeines Stückes in Unehren erwähnt,ist es mir nichts Befremdendes.
Ein billiger und toleranterGeschmackmöchtewohlkeineauszeichnendeEigen-
schafteines Königs sein; vielmehr dünkt mich, das Ausschließendeziemesich
für Großeund Vornehme.«Jn des Königs Sinn hat von den vielen Ge-

genreden keine dauernden Eindruck hinterlassen. Friedrichwußte,was die

Kunst will, soll, muß, und brauchte keine Belehrung. Vier Jahre später,
als ChristophHeinrichMyller ihm die »Sammlung deutscherGedichteaus

dem vierzehntenbis sechzehntenJahrhundert«geschickthatte, schrieber dem

in Berlin angestelltenSchweizer aus Bodmers Schule: »Ihr urtheilt viel

zu vorteilhaft von den Gedichten,deren DruckJhr geförderthabtund zurBe-
reicherungder deutschenSprucheso brauchbar haltet. MeinerEinsichtnachfind

sienichteinenSchußPulverwerthund verdienennicht,ausdemStaubedeerr-

gessenheitgezogen zu werden. Jn meiner Büchersammlungwenigstenswürde

ichsolcheselendeZeugnichtdulden, sondernherausschmeißen.Dasmir davon

eingesandteEFemplarmagdaherseinSchicksalinderdortigengroßenBibliothek
abwarten. Viele Nachfrageverspricht ihm aber nicht Euer sonst gnädiger
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König Friedrich« Das so kritisirte Werk enthielt: Gottfrieds Tristan und

Jsolde und das Nibelungenlied. Diese Gedichteschienendem Manne, der

sichselbsteinen Philosophennannte, nicht einen SchußPulver werth. Und

dieser König war nicht nur der stärkstealler gekröntenSchriftsteller seit
Marc Aurel, sondern eine genialePersönlichkeit,deren Erwachsen im Schat-
ten cinesHerrscherhauses,wo vorher und nachher höchstenswackereTüchtig-
keit gedieh,dem Betrachter stets ein wundervolles Räthselbleiben wird.

Alles wiederholtsichnur im Leben. Wer Friedrichs Urtheil über die

deutscheLiteratur im Gedächtnißträgt, konnte nichtstaunen, als er las, was

der DeutscheKaiser am achtzehntenDezembernach dem dritten Gang eines

Festmahles über die Kunst und den Sündenfall der Modernen gesagthat.

Wilhelm der Zweite ist kein Schriftsteller, kein Dichter. Er wird von

freiwillig Bediensteten der größteRedner im Reich genannt, wie der Lady

Milford fürstlicherFreund der witzigsteKopf im ganzen Lande genannt

wurde, —- »dennes ist seinLand«. Seine Reden haben einen lebhaften, oft

heftigenTon, aber kein Glanz der Sprache, kein Sprühen schöpferischerGe-

danken scheidetsie aus der Fülle anderer Festreden. Auch kann kein Red-

licher ihnen tiefer reichendeWirkung nachrühmenzdie Worte, die derKaiser

prägt, nehmen im Umlauf fast immer eine andere Bedeutung an: wer von

den Edelsten der Nation, von herrlichenTagen, heiligftenGütern, von Hand-
langern und der auf dem Wasser liegendenZukunft spricht, gebraucht diese

Wortfügungenselten im Sinn des erstenBenutzers·Die Gabe schnellenEr-

fassens undAssoziirens,die demKaiservonunverdächtigenLeutenzugesprochen
wird, soll«häufigbei der Erörterung technischerFragensichtbarwerden. Im

grenzen- und herrnlosenReichder gaya scienza, in derRepublikderKünste,
deren Freiheit Bonaparte sogar gegen Fontanes vertheidigthat, lebt er, wie

andere großenHerren, als ein gebildeterDilettant. »Die Jtaliener«,sagt

Goethe, »nennen jedenKünstlermaestra Wenn sie Einen sehen, der eine

Kunst übt, ohne davon Profession zumachen, sagensie: si diletta. Die höf-

licheZufriedenheitund Verwunderung, womit siesichausdrücken,zeigt da-

bei ihre Gesinnungenan. Das Wort dilettante bedeutet, nach Jagemann,
einen Liebhaberder Künste,der.nicht allein betrachtenund genießen,sondern

auch an ihrer Ausübung theilnehmen will. Indem wir von Dilettanten

sprechen,so wird der Fall ausgenommen, daßEiner mit wirklichemKünstler-
talent geboren, aber durchUmständegehindertworden wäre, es als Künstler

zu exkoliren.«Das ist nicht der Fall des Kaisers; wir kennen ein Lied, ken-

nen Bilder von ihm. Ob solchegeistigeStimmung eines Regirenden den
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Regirten oder gar der Kunst nützlichist? Die Antworten lauten verschieden.
Voltaire wünschtesicheinen Kunstliebhaber auf den Thron, weil ein Mächti-

ger, der selbstKünstler ist, guten Künstlern fast nie seineGunst zuwende.

Goethewiederum meinte: »Der Dilettantismus führtNachsichtund Gunst
ein. Er bringt diejenigenKünstler,welchedem Dilettantismus näherstehen,

auf Unkostender echtenKünstler in Ansehen.Er befördertdas Gleichgiltige,
Halbe, Eharakterloseund deshalb ist bei ihm der Schade immer größerals

der Nutzen.«Dochehe man unter den Antworten wühlt,sollte man weiter-

fragen, ob eines Fürsten,Künstlersoder Dilettanten, Gunst denn überhaupt
dem künstlerisch-ernst Schaffendenzu wünschensei. Des Deutschen und des

Franzosen Wortbleibt stehen, wenn wir uns an die Warnung eines Bri-

ten halten: Byrons, der im Dantegedichtgesagthat, in eines Thrones Nähe

stockedesKünstlersInspiration. So mußes wohl sein.Kaum jemals istEinem

aus Apollos Reichdie Gunst eines Königs gut bekommen. Unter Ludwig dem

Vierzehntenmußten die Poeten zum Thron emporblinzeln,mußteMoliåres

frecheKraft sogar sichzu devoten Verbeugungen bequemenund um die ganze

Literatur der Epochelegtesichdie dickeZuckerkruste,durch die man heute nur

schwerzu ihrer feinen Menschlichkeitvorzudringen vermag. Wer weiß,was

aus Lesfinggeworden wäre, wenn er sichFritzens Laune angepaßt,was aus

einem Shakespeare,der das Unglückgehabthätte,der gehätschelteLiebling
Georgs des Dritten zu werden? Auch an Neros, an Napoleons Aesthetik

darf man erinnern, an des Korsen wegwerfendesUrtheil über die bürger-

lichenDramen, »dieTragoedienderKammerjungfern«,an die Bavaria und

Walhalla Ludwigs des Ersten, an die sinnlos der Sonnenkönigszeitnachge-
stümpertePracht, die Ludwigder Zweitevon Bayern liebte. Der FallWagner
beweistnichts; denn fürWagnerwar Ludwigkein König,sondern ein willen-

los den Wünschendes Angebetetendienender Freund. Der starkeKünstler

ist immer ein Gestalter des Neuen, Werdenden und also Unbewährten,
der König, der nicht ein roi parvenu ist, der Wahrer alter Ordnung und

ehrwürdigerSitte. Nur in der Welt schillernderJllusionen können Beide

ungefährdetauf der MenschheitHöhenneben einander wohnen.
Als Eornelius Bayern verließ und die Furcht laut wurde, dieses

Scheiden könne«die hauptstädtischeKunstentwickelung hemmen, sagte Lud-

wig, der Hexametermacherx»Ich, der König, bin die Kunst in München«.
So denkt der Kaiser gewißnicht; sonstwürde er sichnicht immer wieder als

dankbaren Schüler des Professors Begas bekennen. Aber er liebt die Künste

und hat die stärkendeZuversicht, daß sein Urtheil ihnen den rechten Weg
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weisen wird. Kein Verständigerdarf darob staunen. Bei den Denkmalen

seines Großvaters und Bismarcks hat er, trotz Kommissionen und-Preis-
gerichten,mühelosdurchgesetzt,was er durchsetzenwollte. Er hat Herrn
Koner gelobt und von Frau Parlaghy gesagt,ihrenPortraits seinichts gleich
Bedeutendes an die Seite zu stellen : Herr Koner und Frau Parlaghy kamen

in die Mode. Er hat den Märchenbrunnenplan,den ein gefeierterStadt-

baurath ausgeheckthatte,von Grund auf geändert:derBaurath hat erklärt,
die Aenderung sei eine ungemeineVerbesserung,und Magistrat und Stadt-

verordnete haben dem blamirten Beamten winselnd beigestimmt. Er hat
das von einem anderen Stadtbaurath ersonnene Projekt, die Straße Unter

den Linden umzugestalten, kurzwegüber den Haufen geworfen: wieder sind
die städtischenKörperschastenin ErgebenheitseinemWinke gefolgt. Und die

Zahl solcherBeispiele ließesichleichtvermehren. Soll einFürst nach solchen

Erfolgen als Kritiker der Kraft seines Urtheils etwa nicht trauen?

Das Festmahl war zur Feier des Tages angerichtet,wo das letzteder

für die Siegesallee bestimmtenFürstenstandbilderenthülltworden war. Dem

Kaisers gefälltdie marmorne Herrlichkeit Sie ist sein Werk. Der Hof-
historiographProfessorKofer hat die ,,Persönlichkeitender Fürsten und ihrer
wichtigstenHelferfestgestellt«,ist also dafürverantwortlich, daßKant als ein

HelferhinterFriedrichWilhelm dem Zweitenhockt.Der Plan zur ganzen An-

lage aber stammtvom Kaiser. Er gab den Auftrag, bezahltedieAusführung
und blickt aus überglücklichemAugenun auf das Ergebniß.Die von ihm Aus-

erwähltenhaben»Großartiges«geleistet.»DieberlinerBildhauerschulesteht

auf einerHöhe,wie sie wohl kaum je in der Renaissancezeitschönerhättesein
können.« Von dem im Thiergarten Geleistetenwird man sagen: »Dasistbei-

nahefogut, wie es vor neunzehnhundertJahren gemachtworden ist!« »Der

Eindruck,den dieSiegesalleeauf dieFremden macht,ist ein ganz überwältigen-

der; überall macht sichein ungeheurer Respektfürdie deutscheBildhauereibe-

merkbar«...DiesesGlaubensfesteBurgmüßteman bestreiten,wennihrirgend-
wo in einemKunstkennervonAnseheneinVertheidigererstünde.Manfrage alle

zum Urtheil Berufenen auf ihr Gewissen,Avenarius oder Wallot, Helferich
oder Tschudi,Muther oder Lichtwark,Bode, Gurlitt, Woermann, Meier-

Graefe, Treu, Seidlitz, van de Velde: Keiner wird sichauchnur dazuhergeben,
den Kunstwerth der Thiergartenleistungumständlichzu diskutiren. Gurlitt,
der sächsischeHofrath, hat schonvor zweiJahren geschrieben:,,Solche«Auf-
trägewie die Reihevon Bildsäulen,die jetztim Thiergarten hergestelltwerden,

Dutzende solcheraus dem GemüthgeschöpftenHeldensind für die Bildhauerei
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eine schwereVersuchungzur Phrase. Es zeigtsich in ihnen die außerordent-

licheSchwächeunserer Zeit im eigentlichKünstlerischen.Jch gönneherz-
lichden BildhauernihrenVerdienst, abersieverdienen sichkeinen Gotteslohn
solchenveralteten, unkünstlerischenAufgaben gegenüber.«Jetzt, seit die einst

hübscheParkstraßeso schlimmbestellt ist, würde das Urtheil wohl schroffer
.

ausfallen. Und die Fremden? Pierre Loti hat die Marmorhäufung»bar-

barisch«genannt, englische,belgische,russischeKünstler sind ganz entsetzt
vom Anblick des Puppenstandes nachHause gekommenund auf den Boule-

vards ersann boshaster Witz den Rath, die zweiunddreißigStandbilder nebst
Bänken und Bankhaltern möglichsttheuer an einen amerikanischenUnter-

nehmer zu verkausen,der sieneben anderen Raritäten in beiden Welten aus-

stellen könne. DerKaiser hat natürlichandere Stimmen gehört.Wer würde

ihm ungefragtUnwillkommenessagenPSchon der frommeAbraham a Santa

Klara sprachzürnend: »Du wirst zu Hofsehen lauter Maler, aber nur solche,
die Einem was Blaues vor die Augenmachen. Du wirst zu Hof sehenlauter

Musikanten, aber nur solche,die das Placebo singen.« Auchhat den Ober-

und Unterpietschennebst allen Bewunderern meininger Ritterstückfigu-
rinen dieSacheja gefallen; und die Männer, denen diePflicht gebietensollte,
die nichtallzu weitreichendeGeltung neudeutscherKunst vor Gefahrzu hüten,
haben nichtlautgenug gesprochen.Vielleicht,weilsiebisher annehmen mußten,

nichtKunst solle in diesemMarmelstein dem Volke gebotenwerden, sondern
ein Exercitium in vaterländischerGeschichte.Das schon ließwenig Hoff-
nung auf gute Frucht. Diese zum größtenTheil unbekannten, zum aller-

kleinstenin HeldenbüchereingezeichnetenHerren sagen der Phantasie nichts,

mahnen höchstensden Verstand, wie gering die Thatleistung ganzer Re-

gentenreihendochmanchmal sei; undwer einen durch Aeonen fortwirkenden
Denker als Ornament an das Steinbild eines lüderlichenLandverwüsters

geklebtsieht,wird keinen Zuwachs an monarchischemGefühlheimtragen.Jetzt
erst vernahmen wir,daßKunstwerke geschaffenwurden, Werke,dienichtnur

neben dem vor neunzehnhundertJahren Gemachtensehenswerthsind — da-

mals wurde nichts Rechtes gemacht—, nein, die den schönstenSchöpfungen
der Renaissancezeitgleichen.Also den Medicäergrabmalen,dem Moses und

BrutusMichelangelos, dem SanktGeorg, denOrgel- und ThürreliessDona-

tellos, dem Colleoni Verrocchios,— Cellinis, Ghibertis, der dellaRobbia und

zahlloserAnderengar nichtzugedenken.Was BurckhardtundHermanGrimm
wohl gesagthätten,wenn sie an diesemDezembertagnoch unter den Leben-

den gewesenwären? Was die Ueberlebenden sagten, war in allen Schänken
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und Kaffeehäusernzu hören: der Schneemann, den, mit der, respektlosen

Dreistigkeiteines reichenErben, LorenzosSohn von der MeisterhandMichel-

angelos geformt sehenwollte, wäre in seinem Stundenleben der Kunst noch

werthvoller geworden als die ganzePuppenallee. Da könne voninnigerBer-
senkungin die Aufgabe, von Pygmalions slehendemVerlangen und dem

ernsten, kühnenVersuch,Unaussprechliches mit den Mitteln der Kunst dar-

zustellen,nicht die Rede sein. Das sei—eben schlechtesHoftheater. Und nicht
einmal das rein Handwerklichesei anständigund sauber besorgt.

Die Grundverschiedenheitdes Urtheils wird immerhin etwas leichter

verständlich,wenn man dem Kunstbekenntnißdes Kaisers länger lauscht.

Ihm, der dochwissenmuß,welcheWelten zwischenPraxiteles und Dona-

tello liegen,.ist die Renaissance die Wiederholung der Antike. Denn in der

Kunst herrscht, wie in der Natur, »einewiges, sichgleichbleibendes Gesetz:
das Gesetz der Schönheit,der Harmonie, der Aesthetik«.Wie oft hat das

Wort AesthetikseitBaumgartens BuchAesthetica und seitVischersUnter-

suchungenden Sinn gewechselt!Wie oft ist umden BegrifsdesSchönen,um
die Wurzel des Wortes sogar gestritten worden! Schönkommtvomgothischen

skavja, sagten die Einen, und bedeutet das Schaubare, Helle; nein, sagten
die Anderen, vom althochdeutschenSkionan kommtes und erinnertanSchäu-

mendes, Schimmerndes. Mit frommem Schauder denken wir aller Evolu-

tionen des Schönheitempfindens,die allein schonder westlicheKulturkreisvon

Aristotelesbis aquietzscheundRuskin erlebt hat. Wilhelm demeeiten stehen
alle dieseBegriffe fest,unerschüttert,unerschütterlich.Schiller schrieb: »Die

Ohnmacht hat die Regel für sich,aber die Kraft den Erfolg«; und Goethe:

»Jn jedemKünstler liegt ein Keim von Verwegenheit,ohne den kein Talent

denkbar ist, und dieserwird besonders rege, wenn man die Fähigeneinschränken
und zu einseitigenZweckendingen und brauchen will.« Die Beiden heißen

dochKlassiker.Der Kaiser aber meint: »Eine Kunst, die sichüber die von

mir bezeichnetenRegeln und Schranken hinwegsetzt,-ist keine Kunst mehr.«

Hier aber haben wir außerden toten noch einen lebenden Zeugen: Reinhold

Begas, der währendder Rede neben dem Kaiser stand. Als Der in den sech-

zigerJahren nach Berlin kam, wurde er als Ketzerund Verächterder An-

tike geschmäht.Er ahmt dem Michelangelonach, sagteCornelius; schlimm!
Den Gianbologna, Bernini, Corradiui, sagten Andere; noch schlimmer!
Er findet die Antike langweilig, bringt das Barock zurückund giebt uns ein

leichtesMädchenfür eine Venus. Die Schule, aus der, nach seinemeigenen

Wort, die vom Kaiser sosehrbewunderteBildnerei stammt, ist also von einem
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Künstlerbegründetworden, dessenhöchsterRuhm war und bleiben wird, daß
er in der EpigonenzeitnachThorwaldsen, Rauchund Rietschelsichüber Regeln
und Schranken hinwegzusetzenwagte. Das thun, Jederauf seineWeise,Jeder
nach seinerKraft, die drei großenplastischenSchöpferunsererTage: Rodin,
Klinger, Meunier, deren Kraft und Kunst kein Hofgünstlingauch von fern
nur sichvergleichendars. Sie kennen die Antike und deren Wiedergeburt
im Zeitalter Cosimos und Lorenzos von Medici; aber sie fühlen,daß in

eine völliggewandelte Welt blutlose Kopien der aus fernen Empfindens-
zonen herleuchtendenWerkenichttaugen,und können sichaufWinckelmanns,
des Antiquars, Wortberufen: »Werin der Kunst beständigAnderen nachgeht,
wird niemals vorauskommen«. Jeder von ihnen gestaltet seineVision; und

Jedes Auge sieht andere Schönheit. Der Kaiser sagt: »Das Gefühl für
Das, was häßlichoder schönist,-hat jeder Mensch, mag er noch so ein-

fachsein·« Selbst wenn man die superlativischeFassung wegnähme,bliebe

der Jrrthum bestehen. Was Menzel schönfindet, war es nicht für Böcklin:
wo Monet anbetete, bliebe Puvis vielleichtkalt; und Peter Vischerwürde
das berliner Bismarckdenkmal, AlbrechtDürer die neudeutscheHofmalerei
sichernicht schönnennen. Um auch hier nochdem hohenMaecen eine stärkere
Stimme antworten zu lassen, sei an Lagardes Satz erinnert: »Was dem

Chinesenals schöngilt, weichterheblichvon Dem ab, was wir schönnennen;

und selbst unter dem Volk, dem vor anderen das Gefühl für das Schöne

eigengewesensein soll, dem der Griechen, würden die Gesinnungsgenossen
desPhidias und des Praxiteles dieKünstlernicht gelobthaben, die den Apollo
des Belvedere, die den Laokoon gemacht.«Der Begriff des Schönenwird

immer streitig, wenn ein Eindringling, das natürlicheKind eines Sitten-

bruches, den gewohnten Erbgang der Menschheitgedankendurchbricht.

DerKaiser hatdannnoch der modernenKunstvorgeworfen, sie»steige
in den Rinnstein nieder«,und allen anderen Völkern, siehättensichvon den

»großeanealen«abgewandt, als derenHüternur dieDeutschennoch übrig
blieben. Der ersteVorwurf war vor ungefährfünfzethahren sehr beliebt ;

der zweiteist in solchemMunde so bedauerlich, daß man gut thut, nicht
weiter darüber zu reden. Die Glossenaus der Fremde klingenschonunsanft

genug in unser Ohr. Ein Trost aber bleibt uns beim Rückblick: für die

Kunst ists ein Glück,daßder Kaiser so festam Alten hängt.Was wäre unter

den dörrenden Strahlen höfischerGunst aus den zarten Keimen neuer Kunst-
kultur geworden? . . . Was aus der Lehredes Galiläers ward,seitdie Gnade

Julians siezum Rang der allein herrschendenStaatsreligion erhob.
Z
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Der strafrechtliche Nothstand.
Auch nicht so mächtigachtet’ich, was Du befahlst,
Daß Dir der Götter ungeschriebenes,ewiges
Gesetz sichbeugen müßte,Dir, dem Sterblichen.
Denn heute nicht und gestern erst,-nein, alle Zeit
Lebt Dies und Niemand wurde kund, seit wann es ist.

Sophoklest Antigone.

WielebendigeUeberzeugungder Volksgenossenvon Dem, was Recht und

Unrecht ist, von Dem, was man thun darf und was man unterlassen
muß, ist der Quell, woraus alles Recht, das ungeschriebeneGewohnheitrecht
wie das geschriebeneRecht des Gesetzes, fließt . . . oder doch fließensollte.
Denn freilich werden sich Beide, die Rechtsüberzeugungdes Volkes und das

thatsächlichgeltende,Gehorsam heischendeGesetz,kaum je vollkommen decken-

Aber auch hier muß der vollkommene Zustand wenigstens als Ziel erkannt

und als Jdeal erstrebt werden. Je häufigerund je weiter sichjene Rechts-

überzeugung,die eommunis — nicht doatorum, sondern indootorum —

opjnio von Dem entfernt, was das Gesetz vorschreibt und erzwingt, desto

schlimmerist es um die Rechtsordnungund um die Achtung bestellt, die ihr
die Rechtsgenossenschulden sollten. Darum kommt aber auch, wenn sich
Gesetz und Rechtewieder einmal wie eine ewigeKrankheit fortgeschlepptund

Vernunft zu Unsinn, Wohlthat zur Plage gemachthaben, im Wandel der

Zeiten immer wieder der Augenblick,wo Jeder die Qual solches Zwiespalts

empfindet und sich wieder auf das Recht besinnt, das mit uns geboren ist-

Doch wozu heute dieseBetrachtungen?Jn unserem rührigenZeitalter,
wo die Maschine der Gesetzgebungnicht einen Augenblickstillsteht, wo Jeder-

mann, wie an die Allmacht, so an die Unfehlbarkeit des Gesetzgeberszu

glaubenscheint? Müßte es den unablässigenMühen dieses gesetzgeberischen

Zeitalters nicht endlichgelungensein, wenigstensauf den wichtigstenGebieten

des Rechtslebenseinen Zustand zu schaffen, der das Jdeal einer von der

Ueberzeugungdes Volkes getragenen Rechtsordnungbis auf den unvermeid-

lichen, allen MenschenschöpfungenanhaftendenErdenrest erreichte?

Nichts kennzeichnetden allgemeinenRechtszustandeines Volkes besser
als sein Strafrecht. Die Freiheit, das Leben, die Ehre des Menschen werden

durch kein Gesetzso unmittelbar getroffen wie durch die Satzungen des

Strafrechtes und durch ihre Anwendung in der Rechtspflege Auf diesem

Gebiet wenigstens, wo jedem Einzelnen täglichder Verlust von Gütern

drohen kann, die ihm die heiligstensind, wo sich der Widerspruchzwischen
der Volksüberzeugungund dem geschriebenenGesetze für den Einzelnen wie

für die Gesammtheitschmerzlicherals anderswo fühlbarmacht, wird — so
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sollte man vermuthen — solche Kluft, wenn sie je bestand, längst über-
brückt sein. Denn auchdie Strafgesetzgebnngist ja bei uns währendder letzten
Jahrzehnte mit beispielloserRührigkeitam Werke gewesen. Mit unver-

drossenemMühen hat sie es so herrlich weit gebracht,daß wir heute neben

den 370 Paragraphen des Reichsstrafgesetzbuchesnoch gegen 200 strafrecht-
liche Nebengesetzebesitzen; und rechnet man noch die Unzahl kleiner und-

kleinsterPolizeiperordnungenin die Summe ein, so wird man getrost be-

haupten dürfen, daß die Saat der Strafgesetzgebungnoch nie so üppig in

die Halme geschossenist wie in unseren Tagen. Und diese unermüdliche
Gesetzgebungwird dochihre Aufgabenicht allein darin erblickt haben, immer

neue Strafgesetze aus ihrem fruchtbaren Schoß zu gebären; sie wird doch-
gleichemsigbedachtgewesensein, das schonbestehendeRecht mit der Rechts-
überzeugungdes Volkes in Einklang zu setzen. Und wenn nicht in allen,

so doch in den Hauptfragen, die jenes Gefühl besonders nah berühren·
Wie ist es nun in Wirklichkeitbestellt?
sMan übertreibt nicht, wenn man ausspricht, daß die öffentliche

Meinung gegenüberden Ergebnissen der modernen Strafgesetzgebungund

Strafrechtspflegeein täglichwachsendesMißbehagenempfindet. Immer aufs
Neue wird die Klage laut, daß zwischenden Strafurtheilen der Gerichteund

der allgemeinenRechtsüberzeugungein Widerspruchklasfe, der das Gefühl
der Rechtssicherheitund die Achtung vor der Rechtsordnungernstlichgefährde.
Zahlrciche Urtheile der niederen wie der höchstenGerichtemüssensich öffent-
lich den schärfstenTadel gefallen lassen; und mag es solcherKritik im Ein-

zelnen nicht selten an Sachkenntnißund Besonnenheit mangeln: auch der

sachkundigeund besonnene Beurtheiler findet reichlichenAnlaß zu verwun-

dertem Kopfschütteln,— wo nicht zu Schlimmerem. Jch sehedabei von den

Fällen ab, wo es nicht das materielle Strafgesetz und seine Auslegung sind,
was die Kritik herausfordert.Es ist gewißetwas ganz Verschiedenes, ob

ich den Richter tadle, weil er in einer ihrem Wortlaut nach unstreitigen
·Aeußerungeine strafbareMajestätbeleidigungoder Gotteslästerunggefunden

hat, oder, weil er etwa gegen Vernunft und Billigkeit dem einzigenZeugen
des Vorfalls geglaubt hat, der mit dem Angeklagtenschwer verfeindetund

von Rachsuchtgegen ihn erfüllt ist. Wir haben es hier nicht mit solchen
Fällen leichtfertigerBeweiswürdigung,sondern lediglichmit dem Jnhalt und

der Auslegung des materiellen Strafgesetzes zu thun. Es ist nicht immer

leicht,zu bestimmen, ob es mehr das Gesetzan sichund seine schlechteFassung
sind, die den Tadel verdienen, oder der Richter, der das verständige
Gesetzunverständigauslegt. Auch das beste Gesetz ist nicht sichervor un-

vernünftigerAuslegung; und auch hier gilt das Wort, daß schlechtesDing
in guter Hand weit besseristals gutes Ding in schlechter. Sehr häufig —
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vielleichtmeist — wird die Schuld auf beide Theile fallen: auf den Gesetz-

geber, der seinen Willen nicht deutlich ausgedrücktund dadurch unnöthigen
Spielraum für Zweifel und Mißverständnissegeschaffenhat, nnd zugleich-
auf den Richter, der unter den an sichmöglichenAuslegungen die entlegeuste
und vielleicht gerade die gewählthat, die Billigkeit und Rechtsgefühlam

Meisten verletzt. Aber auch die Rechtswissenschaftwird in solchen Fällen
einen Theil des Tadels auf sichnehmenmüssen. Wenn sie mit Rechtdanach

trachtet, Einfluß auf Gesetzgebunguud Rechtsprechungzu gewinnen, so wird

sie sich auch gelegentlichden Vorwurf gefallen lassenmüssen,daß dieser Ein-

fluß Beiden nicht zum Segen gereichtund daß sie durch Lehren, die durch
den Schein logischerFolgerichtigkeitbestehenmögen, Gesetz und Auslegung
in falscheBahnen geleitet habe. Es fehlt nicht an Beispielen solcher dok-

trinären Verirrungen der Wissenschaft. Jm nächtigenDunkel des Waldes-

springt mir ein in Lumpen gehüllter,unbekannter Mann entgegen und hält
mir mit den Worten: »Dein Geld oder Dein Leben!« die Pistole auf die

Brust. Ich schlageden Angreifer nieder, töte ihn vielleicht. Nachher stellt

sichheraus, daß ich meinen bestenFreund getötethabe, der sich nur einen

Spaß mit mir machen wollte-. Wer bestreitet, daß ich dennoch in rechter
Nothwehr gehandelthabe? Einer der ersten Strafrechtslehrer unserer Zeit,
ein geistvollerund einsichtigerGelehrter. Der Stand der Nothwehr — so

lehrt er — muß objektivgegebensein; der gute Glaube, daß ich in Noth-

wehr sei, schütztmich nicht gegen die Strafe des Totschlages; unser Straf-

gesetz— Das ist seine Ueberzeugung— erkennt die Putativnothwehr nicht
an. Wenn die Schüler dieses einflußreichenLehrers dermaleinst die Mehr-

heit in den Strafsenaten des Reichsgerichtesbilden werden, dann wird diese

Auslegung des Paragraphen 53 unseres Strafgesetzbuchesvielleichtdurch einen

Plenarbeschlußzur unverbrüchlichenRichtschnurfür die sämmtlichenStraf-

gerichteDeutschlands erhoben werden. Wen trifft dann die Schuld: die

Wissenschaftdderdie Richter ddek endlich das Gesetz, das der Möglichkeit
einer solchenverfehlten Auslegung nicht vorgebeugthat?

Mag in solchenFällen der Tadel dem Gesetze oder seinen Auslegern

gelten: ist er begründet,so mußAbhilfe kommen. Ein ernstes und rechtlich
denkendes Volk darf solchen Zwiespalt zwischen seinem Rechtsgewissenund

der thatsächlichenRechtsübungauf die Dauer nicht ertragen. So will ich

gern dahingestelltsein lassen, ob die Einwendungen,die ich im Folgenden
— ein Wenig abseits von der Heerstraßeder üblichen populären Kritik,

deren Hauptsteckenpferdenun einmal der dolus eventualis und der Grobe

Unfug sind —

gegen einige Sätze unseres heutigen Strafrechtes erheben

werde, mehr das Gesetzoder dessenAuslegung und Anwendung treffen. Mirv

gilt es gleich, ob man die Gesetzeändern wird, die solche verkehrtenAus-
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legungen gestatten, oder ob die öffentlicheMeinung allmählichstark genug
werden wird, um die Gerichte zu zwingen, daß sie den so beliebten Exzessen
juristischenScharfsinns entsagen und die Gesetzeso anwenden, wie sie vor

Vernunft und Billigkeit bestehenkönnen. Eins von Beidem wird über kurz
oder lang geschehenmüssen.

Jch werde eine Anzahl einfacher,aus dem Leben gegriffenerFälle zu-

fanimenstellen, bei denen der Thäter, obwohl er des zuversichtlichenGlaubens

war, daß er recht und sittlich gut handle, nach dem geltendenGesetzeoder

doch nach der überwiegendenMeinung seiner Ausleger Strafe verdient hat,
Fälle zugleich,in denen sichdie öffentlicheRechtsüberzeugungeinmüthigauf
die Seite des Thäters stellen und ihm bezeugenwird, daß er nicht anders

handeln konnte, handeln durfte. Allen diesen Fällen ist Eins gemeinsam:
daß der Handelnde im lebendigenGefühle allgemeiner Menschenpflichtdas

Recht zu einem Thun beansprucht, das sein Gewissen fordert, das aber

gegen den Buchstabendes Strafgesetzesverstößt;und der Vorwurf, den das

unverbildete Rechtsgefühlhier gegen das geltendeRecht erhebt, gipfelt darin,

daß es bei solchemZusammenstoßvon Pflichten der Pflicht, die dem Gewissen
als die höheregelten muß, die Anerkennungversage, daß es von Dem, der

das Gesetznicht verletzen will, ein unsittlichesHandeln verlange. Summum

jus summa injuria.
Unser Strafgesetzbuchverschließtsich freilich nicht ganz der Einsicht,

daß es Ausnahmefällegiebt, in denen es unbillig sein würde, eine Rechts-

verletzungzu strafen, die der Thäter beging, um einer anderen Pflicht zu

genügen. Es erkennt in gewissemMaße ein Recht des Nothstandes an; es

will den Verhungerndennicht bestrafen, der, um dem Tode zu entgehen,nach
fremdem Brot greift. Aber wie kümmerlichund engherzigist dieserBegriff
im geltendenRechte gestaltet! Jst es nicht engherzig,daß eine Handlung,
·die dem thierischenJnstinkte der Selbsterhaltung verziehen wird, bestraft

werden soll, wenn sie dem lautersten Antriebe uneigennützigerMenschenliebe
entspringt? Jn dem abgegriffenenSchulbeispiel soll der Schiffbrüchigeden

Leidensgefährtenvon der schwimmendenPlanke stoßendürfen,die nichtBeide

zu tragen vermag. Noch vor zwei Jahren konnte ich wegen Hausfriedens-
bruchesund Sachbeschädigungbestraftwerden, wenn ich, um einen Ertrinkenden,

vielleichtmit eigener Lebensgefahr, zu retten, in das befriedeteBesitzthum
eines Anderen eindrang, die Blumen auf seinen Gartenbeeten zertrat, ein

Brett von seinem Zaune abriß, — konnte ich bestraft werden, wenn ich
einen Hund totschlug, der auf der Straße ein fremdes Kind tötlichzer-

sleischte, den selben Hund, den ich nachher ungestraft töten durfte, wenn

er mich selbst anfiel. Solches Rettungwerkist mir erst gestattet, seit der

Paragraph 904 des BürgerlichenGesetzbuchesbestimmt:Der Eigenthümereiner
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Sache ist nicht berechtigt,die Einwirkung eines Anderen auf die Sache zu ver-

bieten, wenn die Einwirkung zur Abwendungeiner gegenwärtigenGefahr noth-

wendig und der drohende Schade gegenüberdem aus der Einwirkung ent-

stehendenSchaden unverhältnißmäßiggroß ist.

Wohl Jeder von uns erinnert sichaus seiner Kindheit der rührenden

Geschichtevom »bravenMütterchen«in Husum, die Müllenhofin den Sagen
aus Schleswig-Holsteinso hübscherzähltund die — als weiblichesSeiten-

stückzum Liede vom braven Mann — in so viele Schulbücheraufgenommen
worden ist. Die Nordsee ist gefroren; die BewohnerHusums tummeln sich
fröhlich auf dem Eise; da sieht ein armes Mütterchen,das gelähmtim

Bette liegt, wie im Westen eine Wolke herauszieht, die schwerenSturm

verkündet. Auch die Fluth naht heran und Fluth und Sturm im Bunde

müssenin kurzer Frist die Eisdecke zertrümmern und Hunderte von fröh-

lichenMenschen in den Wogenbegraben. Das Mütterchensieht kein anderes

Mittel, die Ahnunglosen zu warnen, als das, einen Feuerbrand in das-

Stroh ihres Bettes zu schleudern. Die Hütte geht in Flammen auf; die-

Menge, die den Feuerscheinerblickt, stürztans Ufer und ist gerettet. ·

Die Sage berichtet nicht, daß man dem Mütterchenwegen«Brand-

stiftung den Prozeßgemachthabe. Freilich: die Welt war damals harmlos-
noch und kannte nicht des bürgerlichenRechtes vielverschlungenenPfad und-

selbst der Greis im Silberhaar hätte sichdamals wohl nicht träumen lassen,

daß im Jahre 1901 alle Bravheit das brave Mütterchennicht vor dem

Zuchthausegerettet haben würde, — es sei denn, daß sich unter der Menge
auf dem Eise zufälligein »im Sinne dieses Strafgesetzes«ihr Angehöriger

befunden hätte,dessenLebensgefahrfür sie einen gesetzlichanerkannten Noth-

stand begründete.Denn (§ 306 St. G. B.): »WegenBrandstiftungwird-

mit Zuchthaus (von einem bis zu fünfzehnJahren) bestraft, wer vorsätzlich

in Brand setzt . . . eine Hütte,welchezur Wohnung von Menschen dient.«

Es ist gleichgiltig,ob der in Brand gesetzteGegenstanddem Thäter gehört
oder einem Anderen; auchgenügtes, wenn das Gebäude nur einem Menschen,
etwa dem Thäter selbst, zur Wohnung dient. Mildernde Umständeaber

läßt, wie bekannt, unser Strafgesetzbuchin diesem Falle nicht zu. Hütet

Euch also, Lehrer, Euren Schülern die Entschlossenheit,die Menschenliebe,
die Uneigennützigkeitdes braven Mütterchensals Vorbild zu rühmen;mit

solcherMoral erziehtJhr Verbrechen Mag die Erzählung,die ja von

Rechts wegen in den Neuen Pitaval gehört,immerhin auch in den Schul-

lesebüchernfortleben, — aber als Das, was sie in Wahrheit ist: als ab-

schreckendesBeispiel für heranwachsendekorrekte Staatsbürgerl

Die jammervolle Unzulänglichkeitdes geltendenNothstandsbegriffes,
wie sie mir durch die Erfahrungen des praktischenRechtslebenstäglichvor-
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Augen gerücktwurde, hat den ersten Anstoß zu den folgendenBetrachtungen
gegeben,die der ausgedehntenrechtlichenAnerkennungeines allgemeinmensch--
lichen Nothrechtes die Wege bahnen sollen. Eine weitere Fortsetzungdieser

Betrachtungen wird freilich noch tiefer graben und die allgemeineWurzel -

dieses und zahlreicheranderer Uebel bloslegenmüssen: ichmeine die unrichtige
Fassung des herrschendenDolusbegriffes. Worin besteht der verbrecherische
Vorsatz des Thäters? Wie muß sein Wille geartet sein, um die vom Gesetz
angedrohte Strafe zu verdienen?

Man sollte meinen, daßdieseFrage, die eigentlicheHaupt- und Grund-

frage des Strafrechtes und der Strafrechtspflege,längstentschiedensein müsse:
kann man sichdochkaum vorstellen, daß ein Strafrichter auch nur einen Tag
seines Amtes walten könne, ohne über diese allererste Vorfrage mit sichim

Reinen zu sein. Aber wenn wir der Philosophen lachen, die trotz Jahr-
tausende langemStreit noch immer nichtdarüber einig sind, warum wir eine

Erscheinung schönoder häßlich,eine Handlung gut oder böse nennen, so
haben die Juristen erst recht unseren Spott verdient· Denn das Schöneund

Gute kann man immerhin lebendiganschauen und empfinden, ohne sichder

Gründe bewußt zu sein. Doch wie will man sichzum Richter über einen

Mitmenschen aufwerfen, so lange man nicht klar darüber ist, ob man nur

den Thäter bestrafen darf, der bei der That mit dem Bewußtseingehandelt
hat, daß er irgendwieUnrecht 1hur, oder auch den, dem dieses Bewußtsein
gänzlichfehlte?

Und dochist dieseKardinalfrage jedenmöglichenStrafrechtes, trotzdem
seit Jahrhunderten die gescheitestenKöpfe ihren Scharfsinn daran gesetzthaben,
noch längstnicht beantwortet und noch immer stehen hier an der Schwelle
unserer WissenschaftzweigrundverschiedeneMeinungeneinander schroffgegen-
über. Die eine lehrt, daß es zur Bestrafung genüge, wenn der Thäter
wissentlichdie sämmtlichenVerbrechensmerkmaleverwirklicht habe, sie erblickt

in dem strafrechtlichenVorsatz also nichts als die Voraussicht des durch die

Willensbethätigungbewirkten, vom RechtgemißbilligtenErfolges-; die andere

bestimmt den Vorsatz als den bewußtrechtswidrigenWillen, sie verlangt, daß
sichder Thäterder Rechtswidrigkeitseines Thuns bewußtgewesensein müsse.
Die erste Ansicht hat heute in der Wissenschaftdas Uebergewicht,in der

Praxis die ausschließlicheHerrschaft; und das Reichsgerichthält unbeirrt

daran fest, daß dem Reichsstrafgesetzbuchedas Bewußtseinder Rechts-widrig-
keit als allgemeineVoraussetzungder Strafbarkeit vorsätzlicherHandlungen
fremd sei. Die andere Ansichtwird in der Wissenschaftvornehmlichvon

Binding vertreten, dessenberühmteNormentheorieihrer Begründunggewidmet
ist. Jch binstets ein überzeugterAnhängerder Lehre Bindings gewesen.
·Mir ist eine Strafe ohne sittlicheWillensschuld immer als ein Unding er-
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schienen. Ich hege die Ueberzeugung,daß die Fälle, die ich an dieserStelle

besprechenwerde, und eine großeAnzahl anderer, die ich hoffentlichbald zu

dem Ganzen einer systematischenUntersuchungzusammenfasscnkann, jeden

Unbesangenen lehren müssen, daß die Strafrechtspflegemit einem Dolus-

begriffe, der das Bewußtsein der Rechtswidrigkeitgrundsätzlichausscheidet,
nicht auskommen kann und daß sie, wenn sie von diesemBewußtseinabsieht,
unfehlbar zu haltlosen,»ja,widersinnigenErgebnissengelangt.

Jch will von einer Frage ausgehen, deren praktischeBedeutung in die

Augen springt. Wer einen Anderen vorsätzlichmit einem Messer schneidet,

begehteine nach § 223a strafbare gefährlicheKörperverletzungMacht sich
einer solchenauch der Arzt schuldig, der zum Messer greift, um ein Geschwür

zu öffnen oder ein brandiges Glied abzunehmen? Der Laienverstand wird

schnell geneigt sein, zu sagen: Nein. Und doch hat das Reichsgerichtlaut

und vernehmlichJa gesagt. Nach seiner Ansichtist der Arzt nur dann nicht
strafbar, wenn er den rettenden Schnitt mit dem ausdrücklichenoder ver-

mutheten Einverständnißdes Kranken oder seines gesetzlichenVertreters voll-

zieht. Die entgegenstehendeMeinung hat das Reichsgerichtsogar mit be-

sonderer Schärfe abgelehnt.
Dieses Urtheil hat unter Aerzten wie unter Juristen gewaltigesAuf-

sehen erregt und eine eigene Literatur ins Leben gerufen·Mir scheint,daß
es diese Beachtungnicht verdient. Es muß falsch sein, weil es zu völlig

unerträglichenKonsequenzenführt. Ein Mensch wird von einer Giftschlange
oder einem tollen Hunde gebissen; ein anwesender Arzt erkennt, daß nur

durch sofortiges Ausschneiden oder Ausbrennen der Wunde der äußersten

Gefahr oorgebeugt werden kann; aber der weichlicheVerletzte weigert sich,
»weil er den Schmerz der Operation fürchtet;begeht der Arzt wirklich eine

gefährlicheKörperverletzung,wenn er den sich sträubendenGebisfenen mit

Hilfe eines entschlossenenFreundes zwingt, sich durch ein paar oberflächliche

-·Messerschnittedas Leben retten zu lassen? Nach«derAnsichtdes Reichs-

gerichtesohne Frage; er verletzt obenein noch den berühmten§ 240, denn

er nöthigtden Verletzten widerrechtlichdurch Gewalt zu einer Duldung —

ihm steht ja kein in den Gesetzen verbrieftes Recht zu solcherAnwendung
von Gewalt zu

— und deshalb handelt er widerrechtlich.
Nicht minder strafbar würde sich aber der Arzt nach der Ansicht des

Reichsgerichtesauch dann machen, wenn er an einem bewußtlosen,aber noch
lebenden Selbstmörder, der sich durch Kohlenoxydgasvergiftet hat, einen

Aderlaßvornimmt, um ihn durch Transfusion gesundenBlutes am Leben

zu erhalten«Er würde sichauch nicht mit der vom Reichsgerichtgelehrten
Ausrede retten können, daß er das Einverständnißdes Bewußtlofenver-

anuthet habe. Der Selbstmörderhat doch deutlichgenug kund gethan, daß
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er nicht leben will. Wer aber würde den Arzt nichtverachten, der um solcher
reichsgerichtlichenBedenken willen seine Hilfe versagte? Und dochmüßte er

bestraft, müßte er von der Staatsanwaltschaft, die von der Unthat hörte,
verfolgt werden. Selbst die Verzeihungdes wider seinen Willen geretteten
Selbstmörderswürde ihm nichthelfen; die mit einem Messer begangenegefähr-
licheKörperverletzungbedarf ja zu ihrer Bestrafungkeines Strafantrages.

Aber weiter. Das Unglückwill, daßder Selbstmörder ein Bluter ist;
er wird durch die Transfusion zwar ins Leben und ins Bewußtseinzurück--
gerufen; aber die durch den Schnitt verursachteBlutung ist durchkein Mittel

zu stillen und der Jerletzte geht an den Folgen dieses Schnittes durchBlut-

verlust zu Grunde. Dann ist durch die Körperverletzungder Tod des Ver-

letzten verursacht worden und der unglücklicheArzt hat nach Paragraph 226

unweigerlichZuchthaus von drei bis zu fünfzehnoder Gefängnißvon drei

bis zu fünf Jahren verwirkt, es sei—denn,daß ihm die mitleidigenGeschwo-
renen — denn, er gehörtals Verbrechervor das Schwurgericht— mildernde

Umständezubilligenz dann kann er günstigstenFalles mit drei Monaten

Gefängnißdavonkommen und von Glück sagen. Wer hießihn aucheinen

Menschenohne dessenausdrücklichesoder vermuthetes Einverständnißretten

wollen? Der Tod, der durch den von ihm ausgeführtenSchnitt verursacht
worden ist —- ohne daß er ihn freilich irgend voraussehen konnte —, muß

ihm zugerechnetwerden, denn Theorie und Praxis sind darüber einig, daß-
es zur Anwendung der drakonischenStrafen des Paragraphen 226 völlig ge-

nügt, wenn der Tod rein objektiv eine Folge der Verletzung war; es ist
durchaus nicht erforderlich, daß der Thäter diese Folge auch nur entfernt

voraussehen konnte. Jn anderen Fällen als in dem des bewußtlosenSelbst-
mörders wird sichfreilich der menschenfreundlicheArzt mit besseremErfolge
auf das vermuthete Einverständnißdes Kranken berufen· Aber er muß sich
hüten,daß er bei dieser Entschuldigungnicht in die stets offenen Arme des-

dolus eventualis läuft. Er muß recht bestimmt erklären, daß er an dein

Einverständnissedes Kranken nicht einen Augenblickgezweifelthabe, daß er,

»wenn er dessenWiderspruchauch nur entfernt vermuthet hätte, die Operation.
unterlassen haben würde. Wer will es ihm widerlegen?Aber versetzen wir

uns in die Lage jenes dresdener Frauenarztes, mit dem sichdie Gerichte
und die Fachliteratur so viel beschäftigthaben. Bei der Ausführungeiner

kleineren Operation, die ihm die Kranke gestattethatte, entdeckte er während
der Chloroformnarkoseeine bis dahin nicht vermuthete Geschwulst,die über

kurz oder lang den Tod herbeiführenmußte und nur durchOvariotomie be-

seitigt werden konnte. Oder in die Lage des Arztes, von dem Moll in

seinem sesselndenBuch über die ärztlicheEthik berichtet. Zu ihm wird ein be-

wußtloserVerunglücktergebracht,der einen schweren,komplizirtenArmbruch
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erlitten hat· Wenn sichJener zum Eierstockschnitt, Dieser, um das un-

mittelbar gefährdeteLeben zu retten, zur alsbaldigenAinputation des Armes

entschließt,sind sie dann wirklichstrafbar, wenn sieder Wahrheit gemäßdem

Richter erklären: Es giebt ja Menschen, die so unvernünftigoder so feig
sind, sicheiner Operation zu widersetzen, ohne die doch ihr Leben unrettbar

verloren ist; wir mußten deshalb auch in unserem Falle an die Möglichkeit
denken, daß unser Kranker dem unbedingt nothwendigenchirurgischenEin-

griff widersprechenkönne; wir haben es dennoch nach bestem Wissen und

Gewissen zu seinem,nicht unserem Besten für unsere Pflicht gehalten, die

Operation vorzunehmen? Man wird vielleicht einen gewissenGradunter-

schiedzwischendiesen beiden Fällen empfinden, weil es sichim zweiten um

eine unmittelbare Lebensgefahr handelt; aber in diesem wenigstenswürde der

Arzt Von der öffentlichenMeinung sicherlichnur dann getadeltwerden, wenn

er um dieser Bedenken willen einen Kranken, den er retten konnte, dem

sicherenTode überließ. Sind diese und zahlreicheandere Konsequenzennicht
unvermeidlich, wenn man die Straflosigkeitdes operirenden Arztes mit dem

Reichsgerichtelediglichauf das Einverständnißdes Berletzten gründet?Ent-

weder das Gesetz oder seine Auslegungmuß falsch sein-
Daß die Auslegung falschsei, behaupten viele Rechtsgelehrte,die im

Anschlußan jenes Urtheil des Reichsgerichtesdie Frage behandelt haben,
aus welchem Rechtsgrunde die Straflosigkeit des operirenden Arztes abzu-
leiten sei. Man hat gemeint, daß man es hier mit einem durch Gewohn-

heitrechtzu Gunsten der Aerzte geschaffenenStrafausschließungsgrundezu

thun habe; Andere wieder sind der Meinung, daß die staatliche Approbation
dein Arzt das Recht zu Verletzungenverleihe, wie seine Wissenschaftund sein
Beruf sie lehren und vorschreiben. Diese Ansichten würden wohl den staat-
lich geprüftenund anerkannten Arzt vor unbilligen Anklagen schützen,aber

sie schützennicht den Naturheilkundigenoder den Laien, der die Nothwendig-
keit eines operativenEingriffes erkannt hat und geschicktgenug ist, ihn aus-

zuführen. Das Recht, vom Tode zu retten, ist jedochsicherlichkein Standes-

vorrecht des diplomirten Arztes. Nicht auf solchen äußeren Kriterien also
kann es beruhen, daß wir den operirenden Arzt — auch wenn es an der

Einwillignng des Kranken fehlt — rechtlichanders beurtheilen müssenals

den Messerheldenund Raufbold, und unzweifelhaft sind Die im Recht, die

die Befugniß.zu helfen, in diesenFällen aus einem allgemeinmenschlichenNoth-

rechteherleiten, das der gesetzlichenVerbriefung nicht bedürfe,utn den menschen-

freundlichen Helfer vor dem Borwurfe rechtswidrigenHandelns zu schützen.

Eine kurzeUeberlegungzeigt, daßman den richtigenGesichtspunktfür
die Entscheidungverschiebtund so zu einseitigenund unzulänglichenErgeb-

nissen kommen muß, wenn man, wie es meist geschieht,die Erörterungauf
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die Frage beschränkt,ob der zum Zweck der Heilung vorgenommene ärztliche

Eingriff straflos sei oder nicht. Kann denn die Straflosigkeit·desArztes
in diesem besonderenFalle aus einem anderen Rechtsgrundegefolgertwerden

als die Straflosigkeit des Nichtarztes, der etwa einen Anderen mit äußerster
Gewalt davon zurückhalt,sichzu ertränken, oder der den Freund, der sich
den Revolver an die Stirn setzt, durch einen kräftigenStockhieb auf den

Arm entwaffnet?
Aber, so wird der Jurist — ich hoffejedoch,-nur der Jurist — fragen,

ist denn der unberusene Lebensretter in diesen Fällen wirklichstraflos?
Und der Jurist fragt mit Recht. Denn es würde — wenn die herr-

schendeAuslegung des Strafgesetz-esRecht hat — in ·der That nicht leicht
sein, den Mann gegen die Anklage, im ersten Falle der Nöthigung, im

zweiten Falle der Körperverletzungmittels eines gefährlichenWerkzeugesin

idealem Zusammentreffen mit Nöthigung,mit Erfolg zu vertheidigen,es sei
denn, daß das Gericht annehmen wollte, ein Mensch,-dersichin dieserWeise
ohne Noth in fremde Angelegenheitmische und Andere muthwillig an der

Beihätigungihres freien Willens hindere, gehöreunter allen Umständennicht
ins Gefängniß,sondern ins Tollhaus.

Aber Scherz bei Seite; denn die Sache ist bitterer Ernst. Jch ver-

mag in der That im Gebiete des geltendenRechtes oder der herrschenden
Rechtslehrekeinen Grund zu entdecken, der jenen Stockschlagvor dem Forum
des Strafrichters entschuldigenkönnte. Denn man wird doch in dem Be-

ginnen des Selbstmördersnicht etwa einen »rechtswidrigenAngriff« erblicken

wollen, der mich zur Nothwehr gegen ihn berechtigte? Bisher hat man

wenigstensimmer angenommen, daß ,,Angrif
« mit einem »den Eingriff in

die Rechtssphäreeiner anderen Person bezweckendenHandeln gleichbedeutend
sei.« Jch citire wortgetreu, bin also für die Wortfassungnichtverantwortlich.
Der Sinn läßt sich ja zur Noth verstehen.Wie sollte man jene leicht-

sinnigenMenschenfreundeund Lebensretter vollends gegen eine Verurtheiluug
aus dem famosen § 240 schützen,dem Stolz und der Freude jedes rechten
haarspaltenden Juristen aus Jherings Begriffshimmel? Gewährter ihm
doch unter anderen schätzbarenVortheilen die Möglichkeit,einen Mann, der-«
einem Anderen eine Ohrfeige versetzt hat und der, weil es am Strafantrage
fehlt, wegen Körperverletzungfreigesprochenwerden muß, wenigstenswegen

Nöthigungzu verurtheilen, weil er ja den Verletzten, um ihn schlagenzu

können, am Arme festgehalten habe. Nichts freut dieses Geschlecht von

Juristen mehr, als wenn sie einen einfachenVorgang über den Leisten eines

Paragraphen schlagen können, an den weder der Thäter noch irgend ein

anderer vernünftigerMensch im Traume gedachthat· Das ist die gräuliche
Paragraphenjurisprudenz,die der unvergeßlicheBähr so bitter zu verspotten,

-
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ein geistvoller früherer Reichsanwalt so unbarmherzig zu geißelnpflegte,
sobald er in einem Urtheile aufseinen dieser »ki·1nstlichenThatbestände«stieß.
Dieser § 240 bedroht zwar nur Den mit Strafe, der einen Anderen wider-

rechtlich durch Gewalt oder durch Bedrohung mit « einem Verbrechen oder

Vergehen zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassungnöthigt;aber des

Oberreichsanwalts Olshausen maßgebenderKommentar zum Strafgesetzbuche
belehrt uns unter Berufung auf die Rechtsprechungdes Reichsgerichtesund

anderer Gerichtshöfedahin, »daß es für den Deliktsthatbestandgleichgiltig
sei, ob die erzwungene Handlung erlaubt oder verboten, straflos oder straf-
bar, dem Genöthigtenvortheilhaft oder nachtheiligwar«; es bedarf nach
Olshausen nicht einmal der näherenBegründung,daß die Nöthigungzur

Vornahme einer sittlichen Handlung und die Nöthigungzur Unterlassung
einer unsittlichenHandlung als solche keineswegsstraflos sei; selbst die be-

scheidenereAnnahme,daß wenigstens die Verhinderung einer rechtswidrigen
oder gar einer strafbaren Handlung nicht strafbar sei, soll, wie dieser her-
vorragende Ausleger behauptetsnichthaltbar sein.

Jst Das in unserem Lande wirklichRecht? Dürste»es Recht sein?
Wer das verzweifelndeMädchen,wenn er es vermag, nicht mit Ge-

walt hindert, sichzum Fenster hinaus oder von der Brücke in den Strom

zu stürzen,verfälltder allgemeinenVerachtung;aber hindert er sie, so handelt
er rechtswidrig und verfällt dem Strafrichter. Das ist die unabweisliche
Konsequenzder herrschendenLehre.

Freilich, so räumt man wohlwollend ein, »werde in derartigen Fällen

häufigerdas Bewußtseinder Widerrcchtlichkeitfür ausgeschlossenzu erachten
sein.« Das kommt dem Thäter zu Gute; denn im Falle des Paragraphen
240 ist die Rechtswidrigkeitder verübten Gewalt Thatbestandsmerkmal und

deshalb auch das Bewußtseinder Rechtswidrigkeitzur Bestrafungerforderlich.
Also der Laie wenigstens wird in diesen Fällen einigermaßensichersein; denn

ein Laie wird schwerlichje auf den Gedanken verfallen, daß die unter solchen
Umständen verübte Gewalt rechtswidrig fei. Aber der arme Jurist, der

genau weiß, »daß der Ausschlußder Widerrechtlichkeitnur durch besondere

Verhältnissebegründetsein kann, auf deren Grund die Zwangshandlungals

die Ausübung einer bestimmtenBefugniß erscheint,«und der sichzugleich
bewußtist, daß hier ein solches»besonderesVerhältniß«für ihn nichtbesteht,

daß er sich auf eine solche»bestim1nteBefugniß«nicht berufen kann! Die

Freundschaft ist kein vom Gesetze anerkanntes »besonderesVerhältniß«und

Menschenliebe verleiht keine ,.bestimrnten Befugn.iffe«..Der rechtskundige
Jurist also muß, wenn er nicht bewußtdas Gesetz verletzenwill, mit ver-

schränktenArmen dabei stehen und es eben geschehenlassen, daß die Selbst-
mörderin zum Fenster hinausspringt und ihr Körper auf dein Straßenpflaster
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zerschellt. Die »Freiheit der Willensbethätigung«darf ihr beileibe nicht

verschränltwerden. Und auch der glücklichereRechtsunkundigemag sich
hüten, daß er nicht zu fest zupackt; denn bei dem Vergehen der Körperpa-

letzunggehört die Rechtswidrigkeitnicht zum Thatbestande und der Richter,
dem er weismachenwollte, daß er vor seinem Gewissen recht gehandelt habe,
würde solcheunjuristischeSentimentalitäten gebührendzurückweisen.

Jn den bisher besprochenenFällen wird der Thäter glimpflichgenug
mit Geldbuße oder verhältnißinäßiggeringerGefängnißstrafedavonkommen.

Aber nicht blos dem Strafrichter, sondern selbst dem Scharfrichter kann

man — immer nach der herrschendenLehre — verfallen, auch wenn man

nichts Anderes gethan hat als Das, was jedemhalbwegsanständigenMenschen

seine einfachePflicht und Schuldigkeitgebietet. Ein gemeingefährlicherWahn-

sinnigerentspringt dem Jrrenhause und fällt unter meinen Augen ein fremdes
Kind an, um die schnödesteGewaltthat an ihm zu verüben. Jch suche ihn daran

zu hindern. Unbesonnen genug; denn wenn ich weiß, daß ich mit einem

Wahnsinnigenzu thun habe, so darf ich nach der »überwiegendenMeinung
der Rechtslehrer«Nothwehr gegen ihn nicht üben; im Nothstande bin ich
auch nicht, da das angefalleneKind kein »Angehöriger«ist und der herrliche

Paragraph 240, der mir bei Strafe verbietet, einen Anderen zur Unterlassung
einer unsittlichen Handlung zu nöthigen,keineswegs — wie uns abermals

Olshausen belehrt — voraussetzt, daß der »Andere« im juristischen Sinn

willensfähigsei. Aber ichslasse es darauf ankommen und falle, selbst auf die

Gefahr, mich einer strafbaren Nöthigungschuldig zu machen, dem Wahn-

sinnigen in den Arm; er ist jedoch stärker als ich, schleudertmich zurück
und stürzt sich abermals auf sein Opfer. Jede fremde Hilfe ist fern; da

fällt mir zum Glück der Revolver ein, den ich bei mir führe; ich überlege
mit aller Besonnenheit, deren ich fähig bin, daß ich das Kind auf keine

andere Weise retten kann, und schießeden Unhold nieder.

Was habe ich für diese That verdient? Etwa das einmüthigeLob

Aller, die das Herz auf dem rechten Flecke haben?
Nur nicht so hastig. Laien urtheilen stets so vorschnell. Der Jurist

aber erkennt sofort, daß hier Alles, daß Tod und Leben von der Auslegung
eines Wortes iin Paragraphen 53 abhängen.Denn aus einen Nothstand, wie

ihn der Paragraph 54 als Strafausschließnngsgrundgelten läßt, kann ich
mich unbedingt nicht berufen; ein solcher Nothstand wird ja nur begründet

durch eine ,,gegenwärtigeGefahr für Leib oder Leben des Thäters oder eines

Angehörigen«;der straft-echtticheBegriff des Angehörigenreicht nicht einmal

bis zum Geschwisterkinde,geschweigedenn bis zu dem Kinde, das ich gerettet

habe, obwohl ich es gar nicht kannte· Also von Nothstand kann freilich
keine Rede sein-; aber vielleicht von NothwehrP Von dieser handelt der
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erwähnteParagraph 53; danach ist eine Handlung nicht strafbar, wenn fie

durch Nothwehr geboten war; Nothtvehr aber ist diejenige Vertheidigung,
die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen,rechtswidrigenAngriff von sich
oder einem Anderen abzuwenden. Was heißthier: rechtswidrig? Kann

auch ein Wahnsinnigen der des Gebrauches seiner Vernunft völligberaubt

ist, noch rechtswidrig handeln? Bejaht man die Frage, so befand ich mich
dem wahnsinnigenAngreisergegenüberallerdings im Stande der Nothwehr
und durfte ihn töten, wenn ich den Angriff nicht anders abwendenkonnte.

Jst es aber nicht bedenklich,die Kategorien »rechtswidrig«und ,,rechtiiiiißig««

auf die Handlungeneines Unzurechnungfähigenanzuwenden? Mit dem selben

Recht könnte man doch auch den Anfall eines Raubthieres auf einen Menschen
einen »rechtswidrigenAngriff« nennen. War aber der Angrisf nichts rechts-

widrig, so durfte ich auch das Kind nicht dagegen vertheidigen; und wenn

ich den Angreifer, dessen ich auf keine andere Weise Herr werden konnte,

dennoch mit Ueberlegungtötete, so habe ich »im Namen des Königs und

von Rechts wegen«die Strafe des Mordes — den Tod — verdient.

Die Frage nun, auf die es hier ankommt, ist äußerststreitig. Eine

Anzahl namhafter Rechtsgelehrter— und es scheint, daßihre Zahl wächst—

schrecktvor solchenKonsequenzenzurückund erachtet einen Angriff schon
dann für rechtswidrig, wenn er auch nur objektivdie Rechtssphäredes An-

gegriffenenverletzt· Diese Auslegung hat sich auch der zweite Strafsenat
des Reichsgerichtesin einem Urtheil aus dem Jahre 1895 angeeignet. Freilich,
wie mir scheint, nicht im Einklang mit einem seiner eigenenälteren Urtheile,
wonach das Gesetz unter ,,Angriff«das Vorgehen einer Person versteht,
»das einen Eingriff in die Rechtssphäreeines Anderen zum Zweckhat«,
ein Thun, »das die Absicht des Handelnden, in die Rechte des Anderen

einzugreifenäußerlichin die Erscheinungbringt« Hier wird doch offenbar

nicht ein rein objektiv, sondern auch subjektiv rechtswidrigesThun, ein

Handeln mit Zweckund Absichtverlangt, —- das geradeGegentheilvon der

thierischenTriebhandlungdes UnzurechnungfähigenWer bürgt auch dafür,
daß die übrigen drei Strafsenate oder das Plenum eben so urheilen werden

wie der zweiteSenat im Jahre 1895? Der selbe zweite Senat hat auch
in der ersten Zeit seines Bestehens den Versuch .mit absolut untauglichen
Mitteln für straflos erklärt; jedoch sehr bald daraus hat sich das Plenum
der Strafsenate zur entgegengesetztenAnsicht bekannt, die seitdem die Praxis
des Strafrechtes tyrannisch beherrscht. Jn unserer Frage kann sich das

Urtheil des Reichsgerichtesauch nicht etwa auf die in der Wissenschaft
herrschendeLehre stützen;denn zur Zeit steht die Sache so, daß die Gegner
der in dem Urtheile von 1895 gebilligtenAuslegung — die Männer also,
die in unserem Falle zum Tode verurtheilen wiirden — in der Wissenschaft
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das Uebergewichthaben. Olshausen und Frank stehen auf dem Standpunkt
jenes Urtheils, erkennen aber an, der Eine, daß »dieüberwiegendeMeinung«,
der Andere sogar, daß »die Meisten«der entgegengesetztenAnsicht seien,

wonachder rechtswidrigeAngriffals Subjekt einen zurechnungfähigenMenschen
verlange. Um nicht Namen zu häufen, nenne ich hier als Vertreter »der

überwiegendenMeinung
«

nur den verstorbenenGeneralstaatsanwaltvon Schwarze
und Oppenhoff, dessen schon in zwölfterAuflage erschienenerKommentar

zum StrafgesetzbucheJahrzehnte hindurch die Bibel der Strafrichter war-

Diese Ansicht muß dochalso wohl leidlicheGründe für sich haben. Und in

der That: so lange die Lehre herrscht,daß in der Nothwehr das Recht dem

Unrecht gegenüberstehe, wird man — da der Unzurechnungfähigefüglich
doch nicht ,,Unrecht«thun kann — auch logischer Weise folgern müssen,
daß ein von ihmverübterAngriff nicht eine rechtswidrigeHandlung, sondern
ein Naturereignißist, das, wie Feuersbrunst und Ueberschwemmung,wohl
Nothstand, aber nicht Nothwehrbegründenkann.

·

Das Reichsgerichtbehauptet, daß die von ihm verworfene Auslegung
das natürlicheRechtsgefühlverletze. Ganz richtig· Aber verbürgt Das

seiner eigenenAnsicht die dauernde Anerkennungder Gerichte? Verletzt es

nicht auch das natürlicheRechtsgefühl,wenn das sclbeReichsgerichtverlangt,
ein Mädchen,daß sich irrthümlichfür schwanger hält und in der irrthüm-

lichenMeinung, daß es dadurch die Schwangerschaftbeseitigenkönne, irgend
einen harmlosen Thee trinkt, müssewegen versuchterAbtreibungbestraft werden?

Die Achtung der Strafgerichte vor dem natürlichenRechtsgefühlist
nicht fonderlichgroß; war sie doch in dem zuletzt erwähntenFalle, wo dieses

doch die entschiedeneMehrheit der angesehenstenRechtslehreranf seiner Seite

hatte, nicht stark genug, um sichin der Rechtsprechungmit Erfolg gegen die

vermeintlicheRechtskonsequenzdurchzusetzen.Wird sie sich in unserer Frage
dauernd gegen die herrschendeMeinung behaupten?

Sicher ist jedenfalls:wer sichin dem hier besprochenenFalle vermißt,
dem Kinde zu helfen, treibt ein sehr gewagtes Spiel. Die streitigeAus-

legung des Wortes »rechtswidrig«ist eine schwankendeBrücke,die er lieber

nicht betreten sollte; die herrschendeMeinung der Rechtslehrerverurtheilt

ihn schon jetzt als Mörder; kommt er vor Richter, die dieser Meinung an-

hängen, so ist sein Schicksal -besiegelt. Jedenfalls aber zügle er seine

Menschenliebe, bis er fein achtzehntesLebensjahr vollendet hat; denn dann

kommt er vor die Geschworenen. Die sind ja manchmal vernünftigerals

die »überwiegendeMeinung«und machen sich gelegentlichnichts daraus,

auchdie autoritative Rechtsbelehrungdes Vorsitzendenin den Wind zu schlagen.
Jch habe bei diesemBeispiele so lange verweilt, weil es mir an frucht-

barer Lehre reich scheint. Denn ist es nicht widersinnig, daß man in solchem
Falle nicht freisprechendarf, weil uns unser gefundes Gefühl sagt: Der



Rö Per. 505

Mann hat recht gehandelt; er hat ja nur einem höherensittlichen Gebote

der Menschenpflichtgehorcht; ich würde an seiner Stelle eben so-handeln-
— sondern erst dann, wenn uns eine subtile technischeUntersuchunggezeigt
hat, daß sichdie Worte »rechtswidrigerAngris

« im Paragraphen 53 zur

Noth auch im Sinn eines rein·objektivenEingriffes in die Rechtssphäre
eines Anderen verstehen lassen? Jst es nicht widersinnig, daß von solchen

spitzfindigenFragen juristischerAuslegungskunst,die von dem großenRechts-.

lehrer A. entschiedenmit Ja, von dem eben so großenRechtslehrer-B. eben

so entschiedenmit Nein beantwortet werden, das Urtheil abhängensoll, ob

ein muthiger Ehrenmann einfach seiner Pflicht genügt oder ob er«’gemordet
und als Mörder von Rechts wegen den Tod verdient hat? Und ferner: ist
es minder widersinnig, daß der wichtigeBegriff des Nothstandes,»in dem

all die ernsten Fragen, die aus dem Zusammenstoßsittlicher Pflichten ent-

springen, ihre Antwort finden sollen, in unserem Strasrechte so auf Schrauben

gestellt ist, daß ich mich, bevor ich einen Menschenmit Verletzung fremden

Lichtes aus Lebensgefahrrette, erst fragen muß, ob er zu mir in einem

Berwandtschaftgradesteht, der ihn noch als einen Angehörigen,,im Sinne

dieses Strafgesetzes«gelten läßt, daß ich also in einem solchenFalle zwar

noch ungestraft meinen Bruder retten darf, aber schon sein Kind ertrinken

lassen muß? Jst es endlichnicht eine Forderung der Gerechtigkeit,daß das

Recht für diese und tausend andere Fälle schwerer Pflichtenkollisioneine

menschlichedlere Entscheidungnormschafft als die engherzigeSchablone des

Paragraphen 54, mit seiner trivialen Kasuistikund dem bornirten Egoismus,
den er uns als Richtschnurunseres Handelns vorschreibt?

Ein Recht kann nicht gesund, eine Rechtspflege nicht volksthümlich
bleiben, wenn sie grundsätzlichdie echt-Fa cis-spannverleugnen, deren ewige
Geltung das Gewissen in jeder Menschenbrustbezeugt.

Justizrath Dr. Erich Sello.

V

s-

Rö per. «.

Æls
mein Großvater die Großmutter nahm, hatte sie schon einen vierjäh-

O

rigen Jungen aus erster Ehe. Ihr erster Mann, Jes Michelsen, war

Großvaters bester Freund gewesen und ihre Freundschaft hatte sogar gehalten,
als er ihn bei Karen Rasmussen ausgestochen hatte.

Großvater soll ein sehr schönerMann gewesen sein, sein Freund Ies aber

noch viel schöner,dabei »sechsEllen und eine Hand breit hoch««und von un-

glaublicher Körperkraft. Daß aber Großmutter die schönsteBraut gewesen ist,
die jemals durch den Mittelgang in der kleinen Kirche zu Lykkenis unter dem

großenSchiff, das non der Decke herabhängt,zum Altar geschrittenist, dariifsisr
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sind heute noch Alle einig. Und es ist doch schon lange her und viele hübsche
Mädchensind seitdem in Lhkkenis getraut worden-

Viel Freude hat Großmutter in ihrer ersten Ehe nicht erlebt. Zwei
Monate nach der Hochzeit ist Jes Michelsen mit seinem stolzen Vollschiff»Karen«,
das er damals mit seinem flensburger Korrespondenzrhedereben hatte bauen

lassen, nach China gesegeltund erst nach einem Jahre wiedergekommen. Eigent-
lich ist aber ein ganz Anderer wiedergekommen: statt des mächtigenHünen,
strotzend in Gesundheit und Kraft, ein Krüppel mit einem Totenschädel.Sein

Schiff war von chinesischenSeeräubern überfallen worden und ein englisches
Kanonenboot war, Just in time, to he too late, gekommen, rechtzeitig,um die

verstümmelten Leichen von dem bluttriefenden Deck der angebohrten und schon
sinkenden »Karen« zusammenzulesen. Jn einem Ringwall von Chinesenleichen
hatte Kapitän Jes gelegen, die gelben Hunde um ihn herum Alle mit zermalmtem
Schädel, des Kapitäns Rechte nochdie schwereEisenstange umklammernd, die er

bis zum letzten Wank totbringend im Kreise hatte sausen lassen-
Siehatten Eies Michelsen furchtbar zugerichtet; die ganze Kopfhaut ab-

geschält,auf der rechten Stirnseite nnd durch das rechte Auge lief ein Beilhieb,
der Körper war mit tiefen Wunden bedeckt und beide Beine zerschmettert von

einer Ladung gehackter Eisenstiicke.
«

Er hatte das Unglück,daß der englischeSchiffsdoktor nochschwacheZeichen
des Lebens wahr-nahm, als man ihn sand. In Shanghai haben sie ihn dann

gesund geflickt, was die Kuochensägerso gesund nennen; nnd dann haben sie ihn
Großmama nach Hause geschickt.

ist furchtbar gewesen: der hautlose Schädel, das eine Auge in dem

zerhaektenGesicht! Er hatte nur noch den linken Arm und konnte nicht ausr- einem

Stuhl in den anderen kommen ohne seine Krücken. Dabei war er ganz stumpf-
sinnig geblieben, ohne jede Erinnerung, völlig verblödet. Die arme Großmutter!

Jes Michelsen hat die Freuden dieses Erdenlebens glücklicherWeise nicht
allzu lange mehr zn tragen gehabt, er starb bald darauf; im dritten Jahre ihrer
Ehe. Später hat Großvater die junge Wittwe geheirathet. Sie war eben

zwanzig Jahre geworden.
.

Großvater hatte dann nur Töchter; und so wuchs Peter Mit-helfen eigent-
lich in die Stellung des Stammhalters hinein. Großvater war auf den pracht-
vollen Bengel beinahe eben so stolz wie anf seine Mutter und ich erinnere mich
noch, wie seine Augen lachten, wenn er die alte Geschite mal wieder erzählte
von Großmama und von Peter: wie sie den Siebenzehnjälnsigenznm ersten Mal

mit zum Balle genommen hätten, wie Großmama mit ihrem Jungen getanzt
nnd ausgesehen hätte, alswäre sie höchstensein paar Jahre älter als- er, nnd

wie alle Fremden sie für Bruder nnd Schwester gehalten nnd ihm, Großpapa,
gratnlirt hätten zu diesem schönenGeschwisterpaar,seinen Kindern-

Daß er nicht der leibliche Sohn der Beiden war, hat er an der Bei

handlung, die ihm widerfnhr, nie gemerkt. Uebrigens mußte man ihn lieb haben.
Alle hatten ihn lieb. Rö Per, der rothe Peter-, war der Abgott aller Jungen;
nnd in ganz Lhkkenis ist damals kein Mädchengewesen, das um ihn nicht ihre

Ropftissen naß geweint hätte-
Er hätte den Hof haben können; aber er wollte Kapitän werden.
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war ihm nicht auszureden. Der Hang zur See lag ihm im Blute. Er machte
denn auch in recht jungen Jahren ein glänzendesExamen für lange Fahrt nnd

mit Hilfe meines Großvaters hatte er bald einen guten Part in einer Klipper-
fregatte, die sie wieder »Karen« genannt hatten und die meist zwischenRotter-

dam und Batavia oder Hamburg und Batavia fuhr.
Jn Hamburg hat er uns oft besucht. Auch für uns ist er niemals Onkel

Michelsen, sondern immer der rothe Peter gewesen; der Name paßte so gut zu

ihm. Wenn er im Hause war, schienen alle Stuben zu klein zu werden nnd

der breite rothe Vollbart, der in mächtigenWellen ihm auf die Brust herabfjel,
stand ihm wie einem der alten Seekönige aus grauer Sagenzeit. Er hätte

wirklich eben so gut Harald Rothbart oder so heißenkönnen. Die Stahlhaube
nnd die Wikingstreitaxt hätten ihm jedenfalls noch besser gestanden als seine
blaue Kapitänsmützeund der dicke Rohrstock, den er an Land, nicht etwa unbe-

holfen, aber doch wie etwas Ungewohntes zu führen pflegte.
»

Er war ein sehr tüchtigerKapitän und seines Glückes wegen geradezu
berühmt. Es schien, als ob das Schicksal an ihm das grausame Unglück,das

es seinem Vater zugefügt hatte, wieder gut machen wollte; aber es schien nur

so. Die Götter sind Pack: sie haben ihn noch viel elender zu Grunde gehen
lasse-! Als seinen Vater; nnd wie immer, wenn sie etwas ganz Niederträchtiges
vorhaben, nahmen sie ein Weib dazu·

Klara Kochalska hieß sie. Und ein schönerSatan ist sie gewesen.
ist nicht hübschvon mir, daß ich von meiner schönenTante so respektlos rede;
aber wir Alle haben ihr nie vergeben können, daß sie uns den rothen Peter
zu Grunde gerichtethat, diesen Prachtkerl, wie wir nie einen wiedergesehenhaben.

Und ich, ich habe sie gehaßt, — ich hasse sie noch, nun sie lange tot ist,
um der blutigen Thriinen willen, die ihretwegen meine Mutter um ihren Bruder

geweint hat.
Was für Partien hätte er machen können! Die schönstenund reichsten

Mädchenhätten ihn ja nur zu gern gehabt. Wenner einmal wieder nach Lykkenis
kam, wars ein Fest für das ganze Nest und während der Wochen, die er in

Hamburg war, hatte Mama immer Besuch von ein oder zwei nnverheiratheten
Jugendfreundinnen oder deren herangewachsenen Schwestern. Aber aller Liebe

Mühe war-verloren. Wenn Mama mal eine leise Anspielung wagte, dann strich
er sich lächelndiiber den langen rothen Bart und sagte: Och, laat man; Dat

het ja noch lang Tied, mien Deern. Sie sprachen immer dänischoder platt
mit einananderx und daß er unsere Mama »mien Deern« nannte,·fanden wir

Jungen immer furchtbar ulkig.
Hätte er sich doch zureden lassen! Alle die blonden schönen-Mädchen

seiner eigenen Art ließen ihn aber kalt.

Die nordischenMänner sind ja von Alters her »feigenhungrig«nach deu

schwarzhaarigenTöchtern fremder Rassen, seit den Tagen, wo ihre Drachen alle

fremden Küsten entlang und alle fremden Ströme hinauf segelten, wo ihr Name

lähmenderSchrecken war, wo sie Alles zermalmten und unterjochten, was sie

auf ihrem Wege fanden-, und ihre Großen in alle Burgen und auf alle Throne

setzten, von Island bis nach Afrikas Nordstrand. Seit den Tagen, da sie mit

blutrothem Mörtel Königreichegriindeten auf den sonnig schimmerndenEilanden
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des blauen Mittelmeeres, ist die Begierde noch in ihnen, nach den dunklen

Augen, den schwarzen,weichenHaaren, den heißen,üppigenLeibern der fremden
Frauen. Mit ein paar Hundert Getreuen auf Ranbfahrt nach Süden segeln:
Das konnte nun ja Rö Per nicht mehr, der brave Klipperkapitän. Wahrscheinlich
hätte Das ihm geholfen; aber wir sind zu eivilisirt geworden. Und so ist er

»denn zu Grunde gegangen an seiner Vorliebe für schwarzeHaare-
Das ging ganz gebildet zu, wenn auch von Anfang an etwas verdächtig,
Kennen gelernt haben sie einander auf dem Sankt Pauli-Bürgerball.

Meine Eltern hatten ihn mitgenommen. Er war ein Erfolg, wie überall, wohin
er kam, der junge«elegante Riese mit seinem langen rothen Bart und seinen
lacheuden, übermüthigen,stahlgraueu Augen, die Einen durch und durch sahen.
Er war der beste Tänzer im Saal, ein Tänzer, wie es heute gar keine mehr
giebt. Tanzen hatte er von Großmama selbst gelernt und die hat noch auf ihrer
goldenen Hochzeit getanzt; und mit Vergnügen.

Na, auf dem Balle schickteihm also der Teufel Fräulein Klara Kochalska
über den Weg. Sie stand mit einem Herrn in der Reihe der zum Tanze Au-

getretenen. Er führte gerade seine Dame, mit der er eigentlich engagirt war,

zu einem Stuhl, denn sie war nicht so unermüdlichwie er nnd wollte sich aus-

ruhen. Mit einem Blick aus ihren großen Augen hat die Polin ihn gefangen-
Seine Dame, Kathrin Nielfen, hats meiner Mutter oft erzählt. Ein Ruck war

durch den ganzen Mann gegangen; dann hatte er sie auf ihren Platz gebracht,
hatte ihr eine tadellose Verbeugung gemacht, sich auf den Absätzenherumgedreht
und war an siiaras Herrn herangetreten, um die Erlaubniß zu einer Extratour
mit seiner Dame zu erbitten. Sehr geneigt, diese Erlaubniß zu ertheilen, hatte
Der nicht ausgesehen; aber es fiel den Leuten immer schwer, Nein zu sagen,
wenn der rothe Peter vor ihnen stand und mit den lachenden Siegcraugen ein

Ja als selbsterständlicherwartete-. Jm nächstenAugenblickhatte auch die Dame

schon ihre Hand auf seinen Arm gelegt und war stolz und strahlend mit ihm
davongesaust. Tanzen hat sie auch gekannt, Das muß wahr sein; und groß
war sie und wundervoll gewachsen. Das haben selbst meine Mutter und ihre
Freundinnen immer gesagt. Sie reichte ihm bis an die Schulter, noch ein

Wenig darüber hinaus, war also nicht nur für eine Polin, sondern überhaupt
für ein Mädchensehr groß nnd hatte dabei doch die ganze Katzengeschmeidigkeit
und die Raubthiergrazie ihrer Rasse in allen Knochen. Als sie zweimal um

den großen Saal getanzt waren, blieben die meisten Leute stehen und sahen zu,
wie die Beiden Polka tanzten. Die arme Kathrin Nielsen hatte der rothe Peter
ganz vergessen, gerade wie die Kochalska ihren feinen Herrn. Sie hörten erst
auf, wie aus einem Rausch erwachend, als die Musik plötzlichschwieg.

Kathrin Nielsen hat ihm keine Szene gemacht, als er zu ihr kam und

sie gntmüthig und etwas zerknirscht um Entschuldigung bat; zwischender Pol-
schen aber und ihrem feinen Herrn hat es einen Krach gegeben. Sie hatte bis

dahin mit ihm und einer älteren garde darne, die aussah, als ob sie eigens zu

diesem Zweck gemiethet wäre, an einem Tisch gesessen. Es fiel sehr auf, als

sie den Tisch verließ und dann an einem anderen mit dem rothen Peter Sekt

trank. Getanzt haben sie nnr noch mit einander an dem Abend; es war fast
ein öffentlichesAergerniß. Auch die Herren vom Vorstand regten sichauf. Man
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erkundigte fich, wer sie wäre und wer sie eingeführthabe. Da wurden aber

sehr große Namen laut: der Herr, der mit der gar-de dame sehr bald darauf
das Fest verlassen hatte, war der Aelteste von einem der regirenden Herren und

die Dame, die für sich und Fräulein Klara Kochalska die Einladung bekommen

hatte, gehörte der selben senatorischenFamilie an, wenn sie auch eine arme

Verwandte war. Später stellte sich heraus, daß die Polin Erzieherin der jün-

geren Geschwister ihres Begleiters war; sie stammte aus der politischenKolonie

in sIarisx dort hatte Frau Senator sie auch gelegentlich einer Reise engagirt.
Die Eskapade mit dem Sohn des Hauses, die durch das Aufsehen, das sie
erregt, und die Erkundigungen, die sie veranlaßt hatte, doch mehr besprochen
wurde, als senatorischemWürdegefühlangenehm zu sein pflegt, hätte sie wohl
die Stellung gekostet; aber sie war in der glücklichenLage, das Prävenire zu

spielen: der roihe Peter hatte sie nach Hause gefahren und am anderen Morgen

theilte sie der Frau Senator mit, daß sie verlobt sei und deshalb bitte, sie sofort

freizugebeu. Jhr Bräutigam, Kapitän Michelsen, trete in vier Wochen wieder

eine große Fahrt an und bis dahin wollten sie verheirathet sein. Ja, ja:
Männer vom Schlage Rö Pers lieben ganze Entschlüsse. Sie sehen ja fiir

gewöhnlichetwas langsam aus, manchmal aber entwickeln sie eine erstaunliche
Anfangsgeschwindigkeit;und dann gehen sie durch alle Wände. -

Da war nichts zu machen: binnen drei Wochen waren der rothe Peter
und Klara Kochalska Mann und Frau. Vollendete Thatsachen haben nicht blos

in der höherenDiplomatie Gewicht und Alles war unwiderruflich geschehen,Elle

die Familie sich nur rührenkonnte.

Auf die erste Fahrt hat er sie mitgenommen. Und so weh es Groß-

mama that, die Polsche an Bord des Schiffes, das ihren Namen trug, mit

ihrem Peter zu wissen; es half nicht. Und was wollte man machen, als die

Beiden nach langen Monaten wiederkamen?

Rö Per hatte in Blankenese ein hübschesHäuschenkaufen lassen nnd

daraus hat er dann ein-Nest für sie gemacht zum Entzücken. Er hat viel Geld

gehabt und Klara Kochalska viel Geschmackund gar keine Hochachtungvor dem

Gelde Anderer, am Allerwenigsten vor dem Gelde ihres rothen Peter. So

kostete ihn denn die Geschichteeinen großen Hut voll Gold; aber es wurde auch
was draus, das sich sehen lassen konnte. Das Eßzimmer hatte ein einziges

riesiges Fenster mit einer einzigen rahmenlosen Scheibe: ein wunderbarer Fern-
blick über die Unterelbe, über Finkenwerder bis weit ins hannovcrscheLand

hinein. Und Rö Pers Herrenzimmer in altem Eichen, seine Instrumente, in-

dische Waffen, — großartig. Und dann der Gegensatz, ihr Salon: Alles weich,
alter Sammet, Seide, Brokat, wunderbare Teppiche und darüber immer ein

gewisser leichter Hauch, wie von einer eben gerauchten Cigarette, aber etwas

ganz Feines, so Etwas, das es eigentlich gar nicht giebt.
Die Herren, die einmal eingeladen waren, kamen gern wieder. Nur Rö

Pers alte Freunde und Verwandte kamen seltener und immer seltener. Aber

dafür kamen ihre Verwandten und Bekannten, zu denen fast nie Damen gehörten,
um so häufiger. Tante Kochalska war immer mehr eine Frau für Männer als

eine Frau für Frauen, wie sie selbst sagte.
Rö Per schwamm in Wonne· Dieser ritterliche, offene, aufrechte Riese
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war verliebt wie ein Gymnasiast und blind wie eine neugeborene Katze. Als

er allein wieder absegeln mußte, war er wie weiches Wachs in ihren Händen:
sie war in der Hoffnung und der Gedanke, daß er in ihrer schweren Stunde

nicht bei ihr sein würde, war ihm schrecklich.Sie nahms wohl kühlerund nutzte
seine Stimmung: als er wegging, hatte sie die Verfügung über sein ganzes

Bankguthaben Die Verwandten waren starr, als sie Das so ganz gelegentlich
von ihm hörten;aber was war zu machen? Es war sein Geld und den rothen
Peter vor seiner Frau zu warnen, war denn doch eine zu unangenehme Auf-
gabe und eine zu schlechteAussicht obendrein-

So segelte er denn »ab. Der Verkehr in der blankeneser Villa litt darunter

nicht; im Gegentheil: es wurde immer vergnügter. Aber von seinen Leuten

kam schließlichNiemand mehr; selbst meine Mutter, die es um ihres Peters
willen am Längstenausgehalten hat, mußte es aufgeben, wenigstens hie und da

einmal zu ihr hinaus zu fahren. Sie wurde nie gebraucht, die Polsche ließ sie
es immer deutlicher merken, daß sie überflüssigsei, und eines schönenMorgens
kam Mama hinaus — es war im Frühherbstund das großeFenster vom Speise-
zimmer stand auf — und sah ihres rothen Peters Frau am Fenster stehen:
ein junger Kerl mit schwarzenAugen und Schuurrbart hatte seine feingeschnittene
Hakennase bedenklichnah an ihrem Mund, aus dem Zimmer tönten lachende
und singende Herrenstimmen, man schien schon recht ausführlich gefrühstüektzn

haben . .. Als aber meine Mutter klingelte, bekam sie den Bescheid, daß Frau
Kapitäu nicht zu Hause sei.

Sie hat den ganzen Tag geweint. Und Großmama und Großpapa sind
nach Hamburg gekommen; sie haben dann betrübt die Köpfe zusammengesteckt
ein paar Tage lang, aber sie fanden keinen Ausweg. Und als die beiden Alten

dann so in Blaukenese und bei den altbefreundeten Familien vorsichtig ein Vis-

chen herumgehorcht hatten, da hielten sie es nicht mehr ans, denn man fing
augenscheinlichschon an, heimlich über den rothen Peter zu lachen. Das war

nicht zum Ertragen nnd man mußtedoch warten, bis er zurückkäme:dann wollte

man den Versuch wagen, ihm die Augen zu öffnen. Ilud ruhiger mußte das

Leben draußen ja werden, je mehr ihre Niederkunft heranrücktu So fuhren
sie denn nach Hause, ließen meine Mutter allein in ihrem Kummer und Alles

war wie zuvor.

Der Winter verging ohne allzu großes Aergerniß. Aber immerhin, als

Rö Per im Frühjahr wiederkam, hatte er ein Töchterchenvon acht Wochen,
aber kein Bankguthaben mehr. Frau Klara dagegen war schönerals je nnd

der Versuch, »ihm die Augen zu öffnen«, führte zu einem harten Bruch zwischen
ihm und seiner ganzen Familie. Er hat nie wieder den Fuß über die Schwelle
von Einem von uns gesetzt, er hat Großmama und Großpapa, keinen von

den Anderen und selbst meine Mutter nicht, seine liebste Schwester-, an der er

mit allen Fasern gehangen hatte, jemals wiedergesehen. Wir Jungen haben
von Rö Per nur noch reden hören, aber nicht viel; denn wenn über ihn ver-

handelt wurde, da war gewöhnlichdie Oeffentlichfeit für die heranwachsende
Jugend ausgeschlossen. Na, —- nnd lange hats ja auch nicht gedauert.
ging im Gegentheil sehr rasch.

Rö Per hatte nicht mehr sein altes Glück; die großenDampferlinien
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fingen auch an, die Segelei zu erdrücken,und die Geschäftegingen schlecht. Als

er wieder einmal nach Hause kam, hatten die monatlichen Geldsendungen nicht
gereicht, die der Korrespondenzrheder der Frau Kapitän gemacht hatte. In ganz

Blankenese, Hamburg und Altona war sie Geld schuldig, Silber, Goldsachen,
Leinen, Teppiche waren im Leihhaus und die Möbel der Billa waren einem

bekannten Biedermann in Altona verpfändet,bei dem sie 3000 preußischeThaler
aufgenommen hatte. Das sei eben nöthiggewesen, erklärte sie dem rothen Peter:
sie habe einem Vetter 15000 Franken nach Paris schickenmüssen und die hätte

sie doch sonst nicht zusammen bekommen-

Was sie als ganz selbstverständlichangenommen hatte: daß er Alles

hübscheinlösen, ihre Schulden bezahlen und dafür sorgen würde, daß sie bei

seiner nächstenAbwesenheit reichliche,genügendeGelder zur Verfügung hätte,——
Das war ihm schon ganz und gar unmöglich.

Sie bezogen eine kleine Miethwohnung — ein erhöhtes Parterre mit

einem kleinen Garten davor — in Sankt Pauli, und als er fortging, mußte er

sie noch knapper halten mit Geld. Er hätte sonst auf jede Betheiligung an den

Geschäftenverzichtenmüssen.
Da begann sie, ihre Liebhaber bezahlen zu lassen, während er auf See

war, Als er zwei oder drei Jahre später, aus anonyme Briefe hin, von Havre
aus, das die ,,Karen« angelauer hatte, unerwartet nocheinmal zurückkehrte,da

warf er mitten in der Nacht einen sehr angesehenen, reichenHerrn durchs Fenster;
oder vielmehr mitsammt dem Fenster in die Gartenbeete; das Weib aber, das

in feiger Angst den Tod von seiner zerschmetterndenFaust erwartete, hat er

nicht ungerührt.
Ein sehr guter alter Freund von ihm, Hein Piening, hat ihn unten im

CommereialiHotel zu fassen gekriegt nnd so nach der sechstenFlasche Röthe deu

Rath riskirt: »Wirf sie «’naus,wenn Du nicht zu Grunde gehen willst!« Rö

Per sah schon etwas heruntergekommenaus, sonst hätte Hein doch wohl nicht
die Courage gehabt. Der stolze rothe Peter war aber nochviel, viel mehr herunter,
als man ihm ansah. Das hörte Kapitän Piening erst aus der Antwort: »Ach,

Hein, wenn Du wüßtest, was für einen schönenKörper sie hat!« Er wußte:

sie hatte ihn betrogen und sie würde ihn betrügen mit Hans und Stoffel, —-

nnd dochTonnte er nicht von ihr lassen.
Na, wenns mit einem Mann so weit ist, dann thut er schon besser, er

macht ein Ende-

Und Das hat er denn auch bald darauf gemacht; so viel Kraft und Stolz

ist schließlichdoch noch in ihm gewesen, als er wieder allein war auf seiner
»Kareu«, allein mit sich und dem Meer.

In einer wilden, stürmischenNacht, als an Beidrehen und Booteans-

setzen nicht zu denken war, hat er seinem Ersten das Kommando übergebenund

hat mit ihm Alles besprochen,wies Der halten solle: er habe ein so deutliches

Vokgkfjth ihm werde Etwas zustoßen.

anestoßen ist ihm denn auch Etwas: vom Achterdeckist er über Bord

gegangen. EinunddreißigJahre alt ist er gewesen.
'

Theod or Duimchen·

Z
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Selbstanzeigen.
Grundrisz der Kunstgeschichte von Wilhelm Lübke. ZwölfteAuflage,voll-

ständigneu bearbeitet vom Professor Dr. Max Semrau, Privatdozenten
an der UniversitätBreslau. I. Die Kunst des Alterthumes mit zwei
farbigen Tafeln und 408 Abbildungen. 6 Mark. II. Die Kunst des

Mittelalters mit fünf farbigen Tafeln und 436 Abbildungen·8 Mark.

Als von dem ,,alten Lübke«,der in elf Auflagen in 62 000 Exemplaren
verbreitet war, nach dem Tode des Verfassers eine neue Auflage nöthig wurde,
ergab sich,daß eine viel eingreifendere Bearbeitung erfolgen müsse,als ursprüng-
lich geplant war, wenn das Buch in allen Theilen wieder auf die Höhe der

Wissenschaftgehoben werden sollte. Da auch eine bedeutende Vermehrung des

Umfanges eintrat, erwies es sichals praktisch,das Ganze in vier einzelnen, selbstän-
digen Bänden erscheinenzu lassen, enthaltend Alterthum, Mittelalter, Renaissanee,
Neuzeit· Gegenüber den entsprechenden Abschnitten der elften Auflage weist
Band 1 eine Vermehrung des Umfanges um 101 Seiten und der Jllustrationen
um 146 Nummern auf (240 wurden neu hergestellt), Band ll eine solche von

200 Seiten und 221 Jllustrationen (344 wurden neu hergestellt). Ferner wurden

dem ersten Bande zwei und dem zweiten Bande fünf farbige Tafeln beigegeben.
In gleicher Weise werden die folgenden Bände erweitert werden. Bei der ein-

greifenden Umgestaltungund Erweiterung konnte natürlich das Detail der Dar-

stellung Lübkes nicht überall geschontwerden; dochwurde Sorge getragen, den

alten Geist der Wärme, Frische nnd Klarheit dem Werk zu erhalten, eben so
den Geist strenger Wissenschaftlichkeitneben vollem Streben nach Gemeinder-

ständlichkeit.So dürfte in der neuen Bearbeitung dem Publikum ein Handbuch
der Kunstgeschichtegeboten sein, das Volksthümlichkeitmit wissenschaftlicher
Griindlichkeitglücklichvereint und berufen ist, das Interesse für Kunst nnd Kunst-
geschichtein die weitesten Kreise zu tragen.

»

Breslau.
.

Professor Dr. Max Semrau.

Z

Verse. Von Guy de Maupassant. Jn deutscher Uebertragungvon Max
Hoffmann. Mit einer Einleitung des Uebersetzers,einem Briese Gustaves
Flanbert und dem Bildniß des Dichters. Breslau. SchlesischeVerlags-
anstalt von S. Schottlaender.

Jch habe mich bei der Uebersetzung der in Deutschland noch wenig be-

kannten Gedichte Maupassants bemüht,nichts von dem bestrickendenZauber der

Dichtung verloren gehen zu lassen. Die zahlreichen Verehrer des französischen
Dichters werden sehen, daß der Meister auch in seinen Versen die Eigenschaften
zeigt, die an seinen Prosaschöpfungenso sehr bewundert werden.

Weißensee. Max Hoffmann.
Z «

Die Blütheder Malerei in Holland. 80. 450 Seiten mit 299 Ab-

bildungen. Verlag von E· A. Seemann in Leipzig.
Die nah bei einander liegenden Städte Hollands find keine Landschaften,

die den Charakter ihrer Kunst wirklich bestimmen, wie es in dein Italien der
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Renaissance der Fall ist. Die Künstler wandern; und ihre Meister und die

Gattung, der sie sich zugesprochenhaben, sind wichtiger für sie als ihr Geburt-

ort oder die Stadt, in die sie zufällig gezogen sind. Der Leser findet deshalb
den Stoff nach den Hauptgattungen der Malerei geordnet, innerhalb dieser aber

die Kunst der einzelnen Städte getrennt oder, wo Das nicht zweckmäßigwar,

die Städte wenigstens hervorgehoben. Da die niederländischeMalerei des sieben-

zehnten Jahrhunderts durch viele Beziehungen — als Privatbesitz, im Kunst-

handel, in modernen Nachahmungen und in Reproduktionen — nochmit unserem

heutigen Leben verbunden ist, so kommen hier häufig auch Künstler geringen
Nanges in unseren Gesichtskreis, die wir unter den Jtalienern nicht mehr zu

beachten pflegen. Von ihnen sind jedesmal solchekurz erwähnt, die sich deut-

lich an bedeutendere Meister anschließen,zum Nutzen und vielleicht auch zum

Vergnügen der Leser, die am Orte einer größerenGalerie wohnen; sie werden

nus Dem, was den kleinen mit den großen gemeinsam ist, am Leichtesten er-

kennen, worin für diese das Charakteristischebesteht.
So viel über meine Stoffeintheilung. Es ist aus der Einleitung zum

fünften Bande für die Leser dieses Buches wiederholt. Sie finden nun hier
noch mehr Zahlen und Galerienunimeru als in den früherenBänden und, wenn

sie von den genußreichenTischen unserer Künstlerkritikerherkommen,viel weniger
allgemeineEindrücke und angenehme Sensationen, als sie von einem Kunstbuche
verlangen werden. Mehr Arbeit also und weniger Vergnügen als zum Beispiel
im Bereich der italienischen Renaissance, wo die bedeutende Erscheinung der

Dinge schon von Weitem wirkt und auch Dem, der nur flüchtigvorübergeht,
Etwas mitgeben kann, das ihm für den Augenblickgenügt. Anders in Holland.

Hier haben Wir nur wenige ganz große Künstler, aber eine für den Umfang
des kleinen Landes geradezu wunderbare Menge von Malern und erhaltenen
Bildern. Neben den berufmäßigenKünstlern noch ein Heer von Dilettanten,

als hätte in diesem Lande der Maler beinahe ein Jeder in seinem Leben einmal

den Pinsel geführt. Und von den Meisten wissen wir persönlichkaum noch
Etwas außer Dein, was uns ihre Bilder sagen; von Keinem haben wir eine

ausreichende, aufgeklärte Lebensgeschichte Wenn also hier Jemand Künstler-
novellen mit prickelnden Anekdoten suchen sollte oder tönenden Zungenschlag,der

ihm »dieKünstlerindividualitäten psychologischnah bringt«, so thäte er·besser,

seine Psyche auf anderen Gefilden spaziren zu führen (wo die Belustigung an

philosophischenSchulausdrückenvon keiner ernsthaftenAufgabe ablenken kann)
und den holländischenMalern fern zu bleiben. Denn zu ihnen, den kleinen

wie den großen,deren phrasenreine Kunst alles Wortgeklingel weitvon sichweist,

führt der Weg nur durch eine Menge von einzelnen Bildern. Von vielen Künstlern

find uns Hunderte erhalten, von einigen Tausend nnd mehr. Dieser Reichthum
mußte hier zum Ausdruck kommen. Wer die Mühen dieses Weges nicht scheut,
Der wird auch die für jede historischeBetrachtungweiseunerläßlichenDatirungen
der Bilder nnd die zur schnellen Feststellung des Gemeinten führendenGalerie-

nununern nicht für unnützenCitatenprunk halten· Ueber die Auswahl, die ja
nur Beispiele geben kann, Win sich unter solchenUmständen immer rechten
lassen. Wenn Jemand die meine prüfen will und kann, so wird er ihr hoffent-
lich zugestehen,daß sie mit Ueberlegung gemacht ist. Bei einzelnen Künstlern
wollte ich, auch wenn fie zu den bedeutenderen gehören,die Beispiele nichthäufen,
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weil es mir der ohne Weiter-es klare und sogarmonotone Ausdruck ihrer Kunst

nicht zu fordern schien; so bei den beiden Ostade und Wouwerman. Die

Illustration, auf die alle Sorgfalt verwandt ist, bringt neben den nnumgänglichen
Hauptstückenauchmanches weniger bekannte Bild und seltene Radiruugen, im Gan-

zeu, wie ichwohl aussprechen darf, so viel, wie ein billig deukender Leser von einem

so wohlfeilen Buche nur irgend verlangen kann. Adolf Philippi.
Z

Sie. Roman. Dresden, Verlag von Heinrich Minden.

Mein Buch, das in seiner kurzen Lebenslaufbahn schonmerkwürdigviel

diskutirt wurde, ist zum Theil falschgedeutet worden. Das ist-»ausverschiedenen
Gründen erklärlich. Es kommt aus einer Gesellschaftsphäre,von der man im

Allgemeinen sehr wenig weiß, der Sphäre der ,,höherenTochter«,die — wie

ich oft mit Staunen mich zu überzeugen Gelegenheit hatte —- den anderen

Kreisen in ihrer inneren Wesenheit so unbekannt und unbegreiflich ist wie eine

fremde Welt. Aus diesem eng beschränkten,schwerzugänglichenGebiet lebendige
Gestalten herausznholen, um eine ernste und trübe Frage von allgemeiner Be-

deutung auszuwerfen: Das war die Aufgabe, die ich mir gestellt hatte. »Sie«
ist die neue Frau, die, aus diesem Boden hervorgegangen, von dem instinktiven
Drang nach voller Entwickelung, nach Bethätigung und Lebensinhalt getrieben,
sieh mit aller Kraft dem ummauerten Dasein der höherenTochter entwunden

und ihr eigenes Leben gegründethat. Als sie nun das Ziel erreicht hat, kommt

sie plötzlich,durch ein Erlebnisz, das ihre Sinne entflammt, zu der Er·kenntnisz,

daß die Natur sich nicht um ihr Recht betrügen läßt und daß kein Mensch un-

gestraft gegen Naturtriebe handeln kann. Die Liebe ist nicht das einzige Schicksal
der Frau, wie so vielfach behauptet wird, denn die ganze Frau wird von ihr

so wenig ausgefüllt wie der Mann. Aber die Liebe in des Wortes voller

deutung ist ein unersetzlicherTheil ihres Lebens, den sie nicht davon trennen

kann, ohne dabei zu verkümmern. Das wollte ich zeigen. Der Leser muß ent-

scheiden,ob ich mein Ziel erreicht habe.

Wien. Baronefse Falke.
s

Dantes Göttliche Komoedie in deutschen Siauzen frei bearbeitet von

Paul Pochhamkner. Mit einem Dantebild nach Giotto von E. Burnand,

Buchschmuckvon H. Vogeler-Worpsivedeund zehnSkizzeu. B. G. Teubner

l901. (M. 6, geb. 7,50).

»Die größteAchtung«,sagt Goethe, »die ein Autor für sein Nublikinn

haben kann, ist, daß er niemals bringt, was man erwartet, sondern, was er

selbst, auf der jedesmaligen Stufe eigener und fremder Bildung, für recht und

nützlichhält.«
Wer einen deutschenDante in die Hand nimmt, erwartet Terzinen und

Anmerkungen (die Goethe bei Dante-Uebersetzungen vermieden wissen wollte);

statt Dessen habe ich versucht, das Gedicht in freier, aber fester Form auf sich
selbst zu stellen, und habe es auch nur-durch Einleitung, Uebersichten,Rückblicke
und Skizzen erläutert. Jch glaube, daß unsere Ottave, die durch Einfügung
des männlichen Reims ein nationales Gepräge erhalten hat, besonders geeignet
ist, die Commedia Dantes dein Deutschen zu vermitteln und ihm dabei das
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Gefühl zu erhalten, daß er eine Dichtung liest; oder nochbesser: hört. Außer-
dem wollte ich frei sein von den Fesseln der Wortübertragung, um sichererDas,
was der Dichter meint, sagen, alterthümlicheAusdrücke vermeiden und Text-

unsicherheitenberücksichtigenzu können.

Jn seinem Denken gilt Dante als Scholastiker. Er ist jedochthatsächlieh
der Bahnbrecher einer neuen Zeit, weil er dem persönlichenEmpfinden Raum«

zu geben verstand, sogar auf dem religiösenGebiet, auf dem nirgends Freiheit«
herrschte. Auch er fühlt bereits (Purg. XVllL 46s48), daß »zwei Seelen« in

ihm wohnen, nnd er verkehrt mit Gott durchDiejenige, die er als eine weibliche
empfindetund symbolisirt (Beatriee), die »sichvom Dust hebende«innere Stimme

des selbsldenkenden Menschen, in deren Bereich er mit hoher Kunst auch sein

eigenes Bekenntniß zu bringen weiß. Er zeigt dabei — und doch wohl als

Erster —, daß ein wirklich lebendiger Glaube die Verurtheilung des sittlich be-

währtenAndersgläubigen auch dann ausschließt,wenn dieser Andere ein götter-

froher Heide ist. Er läßt sich zn Bernhard von Clairvaux führen, der gerade

durch die Jnnigkeit seines Gefühlslebensder entschiedeneGegner Abälards, des

Vaters der Scholastik, geworden war. Er holt endlichdie Liebe sich vom Himmel

herab zum Gebrauch auf der Erde nnd krönt damit sein irdisches Glück, nach-
dem ihn seiUeMämllicheSeele (Virgil) Sitte gelehrt hat auf Grund der ihm

durch die HöllenwandemngerschlossenenErkenntniß der Menschennatur. Was

der Dichter von der Wechselwirkungder in ihr schlummerndenKräfte geahnt

hat, werden wir vielleicht erst anerkennen, wenn wir dahin gelangt sind, ganz

uns selbst zu verstehen, wie wir seine Gründungdes Staatsbegriffes erst würdigen

(Fr. X. Kraus), seit wir einen Staat besitzen, der diesem Begriff entspricht.
llnd die Dante-Wissenschaft? Man muß sich hüten, irgend Etwas zu

sagen, dessen Unrichtigkeitsie ans Dante heraus beweisen könnte. Diese Vorsicht
habe ich stets geübt- Mit Dem, Was ich im Prosatheil meiner Arbeit als eine

deutscheDante-Auffassung gegeben habe, hat die Kritik sichnoch nichtbeschäftigt;
und doch war mir meine Text-Wiedergabe nur Mittel zum Zweck. Ich wollte

eine nähereEinsicht in das dichterischeKunstwerk gewinnen, das — in der Ver-

werthung eines von der Volksseele ausgebildeten Stoffes zu poetischerLösung
des Lebensproblems mit symbolischenMitteln — dem geistigen Schafer einen

Weg gewiesen hat, den erfolgreich nach ihm nur Goethes Faust gegangen ist.

Darum legt uns Deutschen der Besitz Goethes, der eben so wenig eine bloße

Fortsetzung der Faustsage gegeben hat wie Dante eine solcheder »Höllenfahrten«,
die er vorfand, mit der Fähigkeit dazu auch zugleich eine gewisse Verpflichtung
auf, nicht nur in wissenschaftlicher,sondern auch in ästhetischerBetrachtung mits
Dante zu verkehren. Ich glaube aber auch, daß eine durch Beschäftigungmit
dem »Dichter«Dante gewonnene Conimedia:Keuutniß,die wir getrost auchGoethe
zutraueu können, der nur vielleichtihre Verbreitung in der deutschenBildung
überschätzte,nützlichwerden kann auch für den Genuß am Faust.« wage
sogar die Behauptung, daß das ,,Verworren Dienen« des Prologs im Himmel
eben so wie der Gebrauch der Lethe im Anfang und die Verwendung Gretchens
Am Schluß des zweiten Faust gewollte Bezugnahmen Goethes auf Dan«te"sind«,
Wie denn auch der ,,Erdgeist«im Grunde ein dantischer Gedanke ist.

Oberstlieutenant z. D. Paul Pochhammer.
3
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Aufsichträthe

Mehrals einmal schon habe ich hier gegen die Art gekämpft, wie viele

« Aufsichträthedie Pflichten ihres Amtes auffassen. Ich will heute alle

moralisirenden Auseinandersetzungen vermeiden und lieber, gewissermaßenals

Illustration zu dem früherGesagten, einzelne besonders charakteristischeFälle her-
ausgreifen, die währendder letzten Woche ans Tageslicht gefördertworden sind.

Ju einer wissenschaftlichenGesellschaft wurde vor ein paar Tagen ein

Vortrag über das Aufsichtrathswesen gehalten. Inder Diskussion, die sich-daran
knüpfte, rieth der Direktor einer hiesigen Bank, ja nicht allzu streng gegen die

Anfsichträthevorzugehen, weil es sonst schließlichdahin kommen könne, daß kein

Kaufmann, der auf Repntation halte, künftig noch in einem Anfsichtrath arbeiten

wolle; dann aber werde man mehr und mehr mit Strohmänneru zu wirthschaften
versuchen. Ich verstehe nicht, weshalb gerade hier die Strohmänner so besonders
gefährlichsein sollten; wirklich arbeitende Strohmänner wären unter Umständen

noch immer nützlicherals die hohen Bankherren selbst, die sehr oft nur als

lockende Dekorationen verwendet werden. Sitzt Herr Müller oder Herr Schutze
im Aufsichtrath, so kann der zweifellos ehrbare Name dieserHerren jedenfalls
nicht so wirksam fiir den Aktionärfang ausgenutzt werden wie der Name hoch-
adeliger Kammerherren oder der Titel schwererKommerzienräthe.

An dem selben Vortragsabend trat in der Diskussion auch der Rechts-
anwalt am Kammergericht Dr. Hermann Veit Simon aus, der kurz vorher in

dem Prozeß gegen die Aufsichträtheund Direktoren der LeipzigerWollkämmerei

Aktiengesellschaftdie Vertheidigung geführthatte. Er empfahl, aus diesem Prozeß
die Lehre zu ziehen, daß man auch auf dem Boden der heutigen Gesetzgebung
gegen Anfsichträtheund Direktoren schon scharf genug vorgehen könne. Jch bin

ganz der selben Ansicht· Wenn die Gerichtshöfenur sachgemäßerkennen und

wenn man den Kommerzienrath vor Gericht nicht besser behandelt als etwa die

Redakteure ,,lästiger«Blätter, dann ist es möglich,manche iible Seiten des

Aufsichtrathswesens heute schonzu beseitigen. Ob aber gerade der Prozeß gegen

die Leipziger Wollkämmerei ein für solchenGlauben brauchbares Beispiel bietet,

scheint mir fraglich. Nach dem Gang der Beweisaufnahme scheinendie in Leipzig
verurtheilten Direktoren und Aufsichträthenoch nicht die schlimmsten der Gattung

zu sein. Viel bemerkenswerther als das Verhalten nnd die Aussagen der An-

geklagten dünkten mich übrigens die Aussagen eines Sachverständigen,des Herrn
Kommerzienrathes Lueas. Es handelte sichdarum, den Begriff der Verschleierung
festzustellen. Nach Paragraph 314 des neuen und nach Artikel 249 des alten

Handelsgesetzbuchesmachen sichDirektoren und Aufsichträthestrafbar, wenn sie
den Stand der Verhältnisse in der Generalversammlung nnwahr darstellen oder

verschleiern. Die Frage war nun, ob der Stand der Verhältnisseeiner Gesellschaft
auch dann verschleiertwird, wenn für den Geschäftsgang,nicht für den Status,

wichtige Thatsachen verschwiegen werden. Herr Kommerzienzath Lucas sagt:
Nein. Er behauptete, nach den mir vorliegenden Gerichtsberichten, zwar stillten

einzelne Verwaltungen die Neugier ihrer Aktionäre durch Mittheiluugeu über

den Geschäftsgangder Gesellschaft, doch sei es durchaus nicht nöthig,solcheMit-
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theilungen zu machen. Der nächsteSachverständige,Kommerzienrath Fromberg,

stellte sichauf einen anderen Standpunkt; mit Recht, wie ich finde. Die Mit-

theilungen über den Geschäftsgangsind unter Umständenviel wichtiger als die über

den Geschäftsstand,
— schon,weil die Generalversammlung, der dieseMittheilungezi

gemachtwerden, erst mehrereMonate nach dem für die Aufstellung der Bilanz maß-

gebendenTermin stattzufindenpflegt. Da bleiben die Bilanzzahlen denn tote Ziffern,

so lange sie nicht durch Mittheilungen über den Geschäftsgangbelebt werden. Man

könnte das sonderbare Gutachten des Herrn Lucas auf sichberuhen lassen, wenn

der Herr Kommerzienrathnicht zu den Leuten gehörte, die neuerdings sehr in

die Aufsichtrathsmodegekommen sind. Er ist Direktor der Deutsch-Ostafrikanischeu
Gesellschaftin Berlin, Vorsitzender des Aufsichtrathes der Berliner Bank, stell-
vertretender Direktor des Aufsichtrathes von Oskar Schimmel 83 Co., Aktien-

gesellschaftin Chemnitz, Mitglied des Aufsichtrathes der Bank für Rheinland
und Westfalen in Köln, der Bank für Bergbau und Industrie in Berlin, der

Norddeutschen Grund-Kredit-Bank in Weimar, der ChemischenWerke vormals

Dr. Heinrich Byck in Berlin, der Deutschen Transport-Bersicherungsgesellschaft
in Berlin, der Maschinenbauanstaltund Eisengießereivormals Theodor Flöter
iU Gassen- der Berliner Gußstahlfabrikund EisengießereiHugo Hartung, der

Kette, DeutscheElbschiffahtt-Gesellschaft,in Dresden, der Magdeburger Mühlen-
werke, Nudel- nnd Couleurfabrik, der Union des Tramways in Brüssel, des

Aktienvereins Zvvlvgischer Garten, der Kontinentalen Wasserwerke-Gesellschaft
nnd der Bank für elektrischeIndustrie, sämmtlichin Berlin. Man wird gut

thun, daran zU Uchthl, ob die Gesellschaften,deren Verwaltung Herr Lneas

angehört, die von ihm verkündeten Grundsätze in der Praxis befolgen. Der

Hm Kommerziknrathhat inzwischenim Berliner Börsen-Courier erklären lassen,

sein Sachverständigen-Gutachtensei sehr ausführlichgewesen und der kurze

Gerichtsbekichtnicht Als eine erschöpfendeDarstellung zu bezeichnen. Er hat aber

nicht bestritten, daß er gesagt hat, was der kurze Gerichtsbericht ihn sagen ließ,und

er hat es auch nicht für nöthigbefunden, sein ganzes Gutachten zu veröffentlichen.
Wenn angeschuldigteAufsichträthebei uns nicht immer wie andere An-

geklagte behandelt werden, so liegt die Schuld zum großen Theil wohl auch
daran, daß unsere Richter und Staatsanwälte von kaufmännischenDingen leider

noch zu wenig verstehen, um schnell hinter all die Schliche kommen zu können,

niit deren Hilfe man durch die»allzuweiten Maschen des Aktiengesetzeszu

schlüper vermag. So hat die dresdener Staatsanwaltschaft das Verfahren
gegen die Direktoren Horn und Klötzer von der Dresdener Kreditanstalt ein-

gestellt, vermuthlich, weil sie in den Handlungen dieser Herren nichts Strafbares
fand. Nun wird mir aber mitgetheilt, zur Verschleierungder Bilanzen sei bei

dieser Bank lange das folgendeMaaöver ausgeführtworden: die großenSchuldner
der Bank, die währenddes ganzen Jahres als Debitorcn in den Büchern ge-

standen hatten, beglichen am Jahresende ihre Schuld dadurch, daß sie ihre
eigenen Accepte der Bank in Zahlung gaben. Auf diese Weise verschwanden
die Debitorcn aus den Büchern und die Aceepte wurden unter den Wechsel-
beständen aufgeführt. Vielleichtbeschäftigtsichdie Staatsanwaltschaft doch noch
einmal mit dieser Angelegenheit und forschtnach, ob eine- solche Manipulation
nicht als eine grobe Berschleierung der Bilanz zu betrachten ist.

39M
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Eigentlich sollteman meinen, der Bericht der jüngsteingesetztenRevision-

Kommission müsse über diese Dinge hinlänglichenAufschlußgeben. Mit diesem

Bericht scheint es aber eine ganz merkwürdigeSache zu sein. Der Geheime
Kommerzienrath Theodor Menz hat es für geboten gehalten, die Sächsische
Arbeiterzeitung zu verklagen,-weil sie über seine RevisiorenthätigieitMancherlei
mitgetheilt hatte· Doch hat er, obwohl am achtundzwanzigstenDezember die

neue Generalversammlung der Kreditanstalt stattfinden soll, bis jetzt einen Re-

visionbericht noch nicht veröffentlicht,trotzdem solcheVeröffentlichungihm ja die

beste Rechtfertigung gewähren könnte. Gerade die Dresdener Kreditanstalt, deren

Interna ich früher schon ausführlichgeschildert habe, scheint unter ganz eigen-
artigen Aufsichtrathsverhältnissenzu leiden. Das lehrten eben wieder gewisse
Vorgänge in der Generalversammlung der verkrachteu kulmbacher Rizzibrauerei.
VerschiedeneGläubiger dieser Brauerei, von deren gutem Willen es im Wesent-
lichen abhing, ob die Gesellschaftweiterbestehen könne, hatte man veranlaßt, für
einen Theil ihres Guthabens 450 000 Mark Rizzibräu-Obligationenzum Kurs

von 94 zu übernehmen.Vermittler dieser Transaktion war die Bank für Brau-

industrie, eine Gründung der Herren Gebrüder Arnhold in Dresden. Die Bureaux
der Bank liegen in den Geschäftsräumender Firma Arnhold und deren Prokurist,
Herr Max Frank, ist der Direktor der Bank. Herr Frank sitzt aber auch im Auf-

sichtrathder Dresdener Kreditanstalt";und so wußte er denn, daß diese Bank einen

größerenPostenRizzibräu-Obligationenunter ihren Effekten habe. Er ließ sichvon

der Dresdener Kreditanstalt deshalb über den Tag der Generalversammle der

Rizzibrauerei hinaus —— wo eine Zuzahlung von 35 Prozent beschlossen,das Unter-

nehmendadurchsanirt und derWerth derObligationen natürlicherhöhtwerdensollte
— 450 000 Obligationen zum Kurs von 84 zum Verkauf anstellen und wollte nun

durch seinen Einfluß die Rizzibrauerei veranlassen, der Bank für Brauindustrie diese

Obligationen zu 100 abzunehmen und sie zum selben Kurs ihren Gläubigern
in Zahlung zu geben. Die Gläubiger weigerten sich jedoch, die Obligationen
zu 100 in Zahlung zu nehmen. Man einigte sichschließlichauf den Kurs von S)4.

Dadurch hatte die Bank für Brauindustrie einen Zwischengewinnvon 45 000 Mark

gemacht,währendes die Pflicht des Herrn Frank gewesen wäre, diesen Gewinn

der Dresdener Kreditanstalt zukommen zu lassen. Man könnte über die Be-

rechtigung der Transaktion allenfalls streiten, wenn die Rizzi-Obligationen der

Kreditanstalt fest abgenommen worden wären, so daß die Bank für Brauindustrie

wenigstens ein Risiko gehabt hätte. So lagen die Dinge aber nicht, sondern
man ließ sich die Obligationen anstellen und verkaufte sie dann mit einem

Zwischengewinn von zehn Prozent. Geschädigtist durch das Geschäftaber auch
die Rizzibrauerei;denn sie mußte, um der Bank für Brauindustrie zu dem

einträglichenGeschäftverhelfen zu können, den Gläubigern, damit sie die Obli-

gationen überhauptin Zahlung nahmen, noch60 Genußscheineim Auslosnngwerth
von 105000 Mark gratis dazu geben· Bemerkt sei bei diesem Punkt noch,
daß der ungarische Trainrittmeister a. D. Moriz Groß im Aufsichtrath der

Dresdener Kreditanstalt, aber auch indem der Rizzibrauerei sitzt. Es wäre

interessant, zu erfahren, wie die Herren solcheGebahrungrechtfertigen wollen,
die ichmit dem Aufgebotaller Höflichkeitdochhöchstenssehr eigenthümlichnennen

kann. Wenn dieses Heft der »Zukunft«erscheint,sind in Dresden die Aktionäre

der Kreditanstalt versammelt, um den Bericht der Liquidatoren und Revisoren
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entgegen zu nehmen. Vielleicht erkundigt sich einer der betheiligten Herren ein-

mal nach den von mir geschildertenVorgängen.
Zum Schluß noch ein Beispiel dafür, wie die Herren Aufsichträthefür

ihre eigene Tasche zu sorgen verstehen. Durch die Zeitungen ist die Notiz ge-

gangen, die Generalversammlung der Bierbrauerei-Aktiengesellschaft vormals

Gebrüder Hugger in Posen habe den Antrag abgelehnt, den Aufsichtrathsmit-
glicdern außer der ihnen nach den Statuten zustehenden Tantieme von zehn
Prozent des Reingewinnes noch ein festes Gehalt von je 6000 Mark für das

Jahr zu gewähren. Noch war die Zrauerei im Stande, 81X2Prozent Divi-

dende zu vertheilen; immerhin aber sist erwähnenswerth,daß unter den heutigen
Zeitverhältnissenein Aufsichtrath ein solches Verlangen an die Aktionäre auch
nur zu stellen wagt. Aus der Bilanz erfahren wir, daß die posener Brauerei

an Tantieme in den letzten drei Jahren an Aufsichtrathsmitgliederund Direktoren

vertheilt hat: 13 842, 145381, 153(’77 Mark. Jedes einzelne Mitglied hätte
danach etwa 1500, der Borsitzendegar 3000 Mark empfangen. Und allzu viel

Zeit kann die Herren ihre Aufseherarbeitwirklichnicht gekostethaben. Die meisten
Aufsichtrathssitzungenwurden in Berlin abgehalten. Daß trotzdem jetzt, gerade
jetzt, von diesem Aufsichtrathdie Forderung höherer Bezüge gestellt werden

konnte: darüber wird man sichweniger wundern, wenn man erfährt, daß zu

seinen Mitgliedern Herr Generalkonsul Eugen Landau, dessen Stiefsohn Kurt

Sobernheim und der Direktor einer von der Landaugruppe gegründeten posener
Bank gehören. Mich wundert nur, daß auch Herr Goldschmidt, der General-

direktor der Patzenhofer Brauerei, das eigenartige Verlangen unterstützthat.

Plutus.

Z

Notizbuch.
»F eihnachten ist vorüber: man darf also wieder über Politik reden. Man muß
ä« sogar; deMl die großenEreignisse der letzten Wochen

— die großenEreig-
Ilists Marksteine Und weltgeschichtlichenMomente sind in der neusten deutschenGe-

schichtebekanntlichja nicht rar —

dürfen dochnichtunerwähntbleiben. Leider pflegen
diese ungeheuren, geräuschvollvorausverkiindeten und pathetischbegrüßtenDinge
nach vierzehn Tagen schon wieder vergessen zu sein und der Chronist, der lange

lagerndcs Holzpapier sichtenmuß, ist dann geneigt, Goethes Klage nachzustöhnem
erst wenn man die eine Weile nichtbeachtetenZeitungen zusammen lese, zeigesich-Wie

viel Zeit man mitdiesenPapierenverdirbt. »DieWeltwarimmerin Parteien getheilt;
besonders ist sie es jetzt; undwährendjedeszweifelhaftenZustandeskirrtderZeitung-
schreiber«— Goethe schonbrauchte den Ausdruck, gegen den die Kulis der Meinung-
plantagen sichheute so feierlichverwahren—»eineoder die andere Partei mehr oder

Weniger und nährt die innere Abneigung von Tag zu Tag, bis zuletzt Entscheidung
eintritt und das Geschehenewie eine Gottheit angestaunt wird.

« Das paßt beson-
ders gut auf das angeblich wichtigsteEreigniß der letzten Wrchen des bösenJahres
1901: die Reichstagsdebatten über den Polltarif ioch weiß Keiner genau, wie

die Entscheidungschließlichausfallen wird; jeder Unbefangene aber muß erkennen,
Wie völlig, wie spurlos unwirksam alles seit Monaten in Brochnren, Artikeln nnd
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Reden über die Zollfrage Gesagte geblieben ist. Eine Prinzipienerörterungvon

unerhörterLeidenschaftlichkeitwar uns verheißenworden; die enttäuschendeWirk-

lichkeitbrachte unendlichesGeschwätz,für das sichnach vierundzwanzig Stunden

selbst im Hohen Hause kaum nocheine Mannesseele interessirte. Und wir hatten bis

zum Ueberdrußdochgehört,es handle sichum eine Frage, deren Beantwortung über
die Zukunft des Reiches entscheidenwerde. Natürlichwurden im langen Lauf
zweier Wochenauchein paar gute, sachverständigeoder wenigstens durchLebhaftig-
keit fesselndeReden gehalten. Das ErfreulichstebrachtederAbgeordnete Heim aus

dem bayerischenCentrum, der frischvon der Leberweg sprach,ohnePose und Phrascn-
rüstung, einfachund putzlos, wie ihm der Schnabel gewachsenist, auf keinen Hieb
die Abfuhr schuldigblieb und mit flinkem, derb zupackendem Witz die vereinten

Schaaren der vier liberalen Freihandelsparteien —

zu ihnen muß man seit Lübeck

ja wohl die Sozialdemokratie rechnen —- im Galopptempo überrannte. Mancher
mag den kecken Bayern, mit einem die eigene Jugend ironisirenden Wort Bismarcks,
agrarischerUnwissenheitzeihen; immerhin: eine kräftige, tapfer sichselbst setzende

Persönlichkeitin diesemphysiognomielosen Reichstag. Den unangenehmstenEindruck

hinterließHerr Bebel; sogar unter seinen Parteigenossen war Enttäuschungund Ver-

stimmung zu merken. Die Entwickelungdieses durchTemperament,Willenskraft,Lern-
begier und makellose Reinheit des Strebens ausgezeichnetenMannes ist wirklichbe-
trübend. Von Jahr zu Jahr altert er mehr in den Ton und das Heulmeierthum
verschollenerliberalen Demagogen hinein, verliert er an Augenmaß und an Sinn

für das Wesentliche·Immer kürzerwird seinGedärm,hitziger stets der Drang, mit

überlegenerMiene heute zu lehren, was er, oft von nicht einwandfreien Magistern,
gestern erst lernte, immer unerträglicherdie Häufung der Snperlativeund die Sucht,
dem anders glaubenden Gegner eine Todsünde ins Gewissen zu schieben. Jn Lübeck

hatte er — in einer Rede, die ganz auf derHöhedieses unbeschreiblichenParteitages

stand — gesagt, wenn er in der Macht säße,hätte er dem Verfasser des Zolltarifes
mit Fußtrittendie Thür gewiesen; eine hübsche,höchstdemokratischeVorstellung
von dem zwischenHerrscher und Helfer wünschenswerthenVerhältniß, eine Vor-

stellung aber, die dochbedenklich an die von Bebel so gern eitirten Tage der Tibe-

rius und Caligula erinnert. Im Reichstag enthiillte er den ,,Orkus«, in den er den

Entwurf nebst dessenUrhebern hinabstoßenwerde, verspracheinen Aufruhr und ge-

berdete sich, als miisfe der Weltuntergang nahen, weil der Kornzoll wieder so hoch
werden soll, wie er bis in den Anfang der neunziger Jahrelwar. Leidenschaftist
eine schöne,die stets bereite, stets gleichelssrimafseder Leidenschaftaber einehäßliche

Sache. Wieder zeigte sich,was so oft währendder letzten Zeit das Verhalten der

Sozialdemokratie erkennen ließ: das monotone Alltagsgeschrei hindert in ent-

scheidenderStunde jede rascheWirkung, stumpft das Gefühl der Massen so ab, daß

schließlichkein ernsterAlarmrnf sie mehr aufznrüttelnvermag. Ein kiihlwägender
Taktiker hätteins erste Treffen wirthschaftlicheTheorien nicht geführt,sondern die

Frage ganz aufs politischeGebiet geschobenund einen Zustand geschildert, der im

Laufe von neun Jahren ein großes Reich so verschiedenenExperimenten aussetzt,
wie es die nochgeltendenHandelsverträgeund der jetztgeplanteZolltariffind. Stoff
genug hättendie berühmtenReden aus der EpochederVertragswehengeliefert.Aber

Herr Bebel schimpfte,statt zu blitzen, und keifte, statt zu donnern. So blieb nicht
einmal sein leichterSieg über den Grafen Arnim ungeschmälert Er hatte eine
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rührendeGeschichtevon einein Kinde erzählt,das auf die Frage, ob es indenHiimnel
wolle, geantwortet habe: Ja; weil es da nicht mehr zu hungern brauche. Die Ge-

schichtebeweist nichts gegen den Zolltarif,denn sie spieltunter der Segen spendenden
Herrschaft der Handelsverträge,die leider nicht verhindert hat, daß heute im Deut-

schenReich überfpannterKräfte Abertausende hungern. Den unklaren Agrarschutz-
nnd Marineschwärmeraus Muskau aber ärgerte sie und er ließ sichden Ruf —- den

er später, recht unglücklich,abzufchwächenversuchte— entfahren: »Der Vater wird

das Geld versoffen haben!«Das war unklug, doch am Ende keine unverzeihliche
Sünde. Sehr häufig raubt die Trunksucht des Vaters den Kindern das Brot; in

dem Schreckenskammerstück»Hannele«,das ja ein ungemeines Meisterwerkmoderner
Dichtung sein soll, und in vielen anderen Melodramen werden solcheFälle vorge-

führtjDem Marxisten war die Antwort gegeben; er konnte grell die Lage des zum

Mas chinentheilerniederten Menschenbeleuchten,der im Branntwein Trost undBer-

gessensucht, und eine Gesellschaftgeißeln, die so ihre Söhne, so ihren Nachwuchs
bettet. Doch Herr Bebel fand nur die Argumente, die ihm Schimpswörterwie »Ge-

1nüthsroheit«und »Jnfamie«boten, und vergaß, nach berüchtigtemösterreichischen
Muster, daß Männer, die zu parlamentarischer Berathung zusammentreten, in

ihren Verkehrsformen gewisseGren»ennicht überschreitendürfen,dieallen aufihrem
Gebiet souverain tagendenlKörperschaftengezogen find. Müssen denn übrigens

immer Bebel und Singer, Singer und Bebel reden? Jn der Agrarfrage wissen
die Herren von Vollmar und David, in der Weltwirthfchaft die Herren Schippel
und Calwer besserBescheid·Zu dem Niedergang der Parteileistung hat nicht wenig
die Thatsachebeigetragen, daß der berliner Bann alle unverbrauchten Kräfte lähmt.
Vollmar, das stärksteund erfolgreichstepolitische Talent der Partei, kommt bei

wichtigenGegenständenüberhauptkaum noch zum Wort oder ist des fraktionellen
Treibens so satt, daß er sichganz auf sein KönigreichBayern zurückzieht. . . Als

die seichtenWasser sichverlaufen hatten, sah man, daß dieBodenverhälinisseunver-

ändert geblieben waren. Jm Lande interessirt die Sache nicht mehr übermäßig;
man weiß da nachgerade, daßdie GesundheitdesWirthschaftkörpers,wieüberlebende
Naturphilofophen noch gern sagen, von wichtigerenFaktoren abhängtals von der

Frage, ob der Zollschutzdes Brot-korns ein Bischen höheroder ein Bischen niedriger
sein foll, daß inParis, trotz einemZoll, der bei uns aberwitzighieße,dasBrotnicht
thenrer ist als in London, dem Freihandelscentrum, und daßheute, wo die enropiiische
Wirthschaft vor dem noch 1892 ungeahnten Erstarken Amerikas zittert, uns ganz

andere Probleme bedrängen als in den Tagen Peels und Cobdens. Jn Frankreich,
wo der sozialdemokratischeHandelsministerMillerandnach unseren Sitten als Brot-

wucherer ruchlofestcrArt verflucht werden müßte, und in den Vereinigten Staaten

denkt Niemand mehr daran, diese Utilitätfragenmit dem komischenAufwand an

moralischer Entrüstsungzu behandeln, der bei uns als ein rückständigerRest üblich

ist. Und inDeutschland sollte man zunächstdochruhig abwarten, was bei den inter-

nationalen Verhandlungen herauskommen wird, und einstweilen nur dafür sorgen,
daßnichtwieder, per tot discrimjna remm, ein Werk entsteht,das allen Theilen nur

Schaden bringt: der Industrie durch Verengung der Absatzmärkte,der Landwirth-

schaft durch die Mehrung des politisch nicht nngefährlichenHasses, den, wenn die

Kornzollsätzedes Entwurfes unverändert bleiben, auf schlechtemBoden kein irgend-
wie greifbarer Vortheil einträglichererWirthschaft aufwiegen wird.

II Jl-
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Ganz so leicht, wie wohlmeinende Dilettanten träumen, werden gute Han-
delsverträgefreilichnicht zu erreichensein. Rußland ist nicht übel gerüstetund mit

industriellen Anerbietungen überhäuft Und unsere lieben Freunde und getreuen
Nachbarn jenseits der böhmischenGrenze warten nur auf die Gelegenheit, die ihnen
ermöglicht,unsere Exporteure von den moskowitischenMärkten zu drängen. Das

könnte Oesterreichretten. Der Profitsegen einer Aufschwungszeitließe sofort allen

nationalen Hader verstummen. Den Wunsch, dieses Ziel zu erreichen, kann man

von fern sogar in Wien nnd Pest spüren. Die Situation würde im Donauland
einen Diplomaten von über den DurchschnittreichenderKlugheit und Sachkenntniß
fordern. Wir haben den Fürsten Philipp zu Eulenburg dort, der hoffentlich aus

des wackeren Martin Opiz Buch von der teutschenPoeterey gelernt hat, »daßes

mit der Poeterey alleine nicht ausgerichtet sei und weder öffentlichennochPrivat-
ämtern mit Versen könne vorgestanden werden.« Wir haben in Petersburg den

Grafen Alvensleben, dem anno 90, als er fast schonernannt war, der Freiherr
von Marschall für das Staatssekretariat vorgezogen wurde; sechsundsechzigJahre
alt, seit 1876 fern von Rußland, in unwichtigen Missionen zum guten Theil schon
aufgebraucht und nun der providentielle Mann, der mit Wittes von keiner Bureau-

kratenlehre gebrochenerWillenskraft und mit Kowalewskijs bis in die winzigsten
Einzelheiten des praktischenWirthschaftlebensreichenderKenntniß fertig werden soll.
Und inBerlin? GrafPosadowskhhat die beste,reifste, ruhigsteRededes Zweiwochen-
turniers gehalten und wieder gezeigt, wie hocher an Fleiß, Ernst und Sachkenntnisz
iiber allen Kollegen steht. Sein Tagwerk aber ist mit der Feststellung desZolltarifes
gethan. Dann kommt die Sache an die Triarier des AuswärtigenAmtes; und Jn-
dnstrielle, die im Ausland Geschäftehaben, erzählen merkwürdigeDinge über das

Verständnisznnd dieUnterstützung,die sie in kommerziellenAngelegenheitenbeiden

Herren von Richthosen und von Mühlberg zu finden pflegen. Bleibt der Kanzler,
der »leitendeStaatsmann«,wie er sichgern nennt, mit der Neigung aller vonihrem
Werth sehr über-zeugtenLeute, von sichselbst in der dritten Person zu sprechen.Der

hat ja auch im Reichstag geredet. Es war ein frostiger Genuß. Graf Biilow, der

über Möglichkeitenund Nothwendigkeiten der inneren Politik oft ja sehr gescheit,
klar nnd wirksam spricht,dem aber, wie den meisten Diplomaten unserer völlig un-

tauglich gewordenen Schule, das Wirthschaftgebiet eine terraineognjta und nicht
mal ein Land der Sehnsucht ist, hat in der Entwirrung der zwischenden Staaten

gesponnenen Fäden und Netze bisher keine glücklicheHand gezeigt. Daß er den

Grafen Szögvenhi, Franz Josephs klugen Botschafter, nicht leiden mag, ist längst
bekannt und seine Privatangelegenheit: wahrscheinlich wird das Gefühl innig er-

widert.f Daß er ihn aber jetzt, gerade jetzt, in ofsiziösenBlättern ankrakehlenläßt,
gerade jetzt auch persönlichdie Ocsterreicher froissirt, zeugt eben so wenig von

taktischer Geschicklichkeitwie der überschwänglicheEifer, womit er die immer kühl

dazu schweigendensliussenredend und streichelnd1nmvirbt. Es ist löblich,daß er sich
vor den Quiriten nicht stellt, als beherrschte«er die Details der Handelspolitik —

ausdauernde Vertiefung in einen Gegenstand war nie seine Sache —,aber es ist ein

peinliches Schaupiel, beim Beginn einer ernsten Berathung den ersten Beamten

des Reiches nnr überGetneinplätzewandelnnnd fest entschlossenzu sehen, um keinen

Preis sichunter die Oberflächelocken zn lassen. Auf die Länge wird er, trotz allem

Lakaiengehudel der mit Mathäus Müller an ,,mehr als einem Buffet« lProfessor
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Pietsch) bewirthetcu Presse, mit der Methode nicht auskomnien, bei jedem Thema
die entsprechende alte Rede Bismarcks zu variiren. Der Knappe Georg kann in

GötzensKüraß nicht fechten. Für die Polendebatte hatte er sichneulich von Kopf
zu Fuß mit Eisenfarbe augestrichemganz Bismarckim Kampf gegen RadziwilL
Nur dröhntendie Worte nicht wie aus Eisen hervor. Nur bleiben die in derProvinz
Posen gefiihrten Prozesse ein nicht leicht wieder gut zu machenderpolitischerFehler.
Nur ist die Thatsache nicht aus der Welt zu reden, daß in Wreschenpolnische
Kinder offiziell geprügeltworden sind, weil sie nicht deutschbeten wollten. Das darf

nichtsein. Das verrätheine Pädagogik,dienicht geeignetist, die Ueberlegenheit deut-

scher Kultur einzuschärfen.Noch ist in den Ostmarken für die Stärkung des

Dentschthums nichts Ernsthaftes geschehen, nicht das Geringste; gegen politische
Gnmnasiasten aber wird in foro hochnothpeinlichprozedirt nnd polnischeVolksschüler
werden mit dein Rohrstockgermanisirt. Ein französischerMinister sagte während
der deutschenDemagogenverfolgnngzu Niebuhr: »IchbedaureJhre Staatsmänner;
sie führen Krieg gegen Studenten.« Wie lange will der jetzt leitende Staats-

mann noch gegen Kinder Krieg führen? . . . In der Zollrede entfuhr ihm das

Wort vom »nationalenEgoismus«, das die Russen sofort geschicktaufgriffen; Herr
Auer, der Diplomat der Sozialdemokratie, hätte ihn, wie den Genossen Bernstein,
belehren können: »So was thut man, aber man sagtes nicht!«Natürlichmeinte der

leitendeStaatsmann wieder, Weltpolitik und Heimathpolitikvertrügen sichsehr gut
mit einander, ja, die eine sei ohne die andere gar nicht denkbar. Natürlich· Wenn

man die Entwickelung zum Industrie- nnd Handelsstaat beschleunigenund möglichst
viel auf fremden Märkten verkaufen will, muß man die Grenzen sperren, damit die

Känfer nicht etwa als Verkänfer sich bezahlt machen können; und wenn ein armes

Land die Kostcn fiir seine künstlichgesteigerte Industrieleistung nicht aufzubringen
vermag, mnsz es Milliarden in dekorativ werthvolle Kriegsschiffestecken,die nach
ein paar Jahren zum alten Eisen gehören.Die Weltpolitik hat uns Karolinen,
Marianen und Kiautschougebracht, dazu'den Chinesensiegmit all seinen nochun-

iibersehbarenFolgen, den chronischenKrach,dessenstärksteStöße erst kommen werden,
nnd einen ungeheuren Verlust an Prestige· Sollte der Ertrag der allerneusten Heimath-
politik eben so reichsein,dann: stolzesDeutschland,freueDich! Unhaltbar ist auchder

Vorwurf des Kanzlers, die Gegner des Zolltarifes besorgten die Geschäftedes Auslan-

des. Glaubt Graf Bülow wirklich, sie iönnten den Roosevelt, Taussig, Kowalewskij
nochNeuesiiberDeutschlandswirthschaftlicheLageverrathen?Oder,HerrTimiriasew
seiwährendder zehnJahre seines beriiner Lebens blind und taub geworden? Es ist
das gute Recht der Freihändler, ans die aus internationalen Schwierigkeiten nach
ihrer Ansicht drohenden Gefahren energischhinzuweisen, ist sogar ihre Pflicht, wie

es die Pflicht britischer Proboers ist, die ihrer Meinung nach falschePolitik ihrer
Minister während des Krieges rücksichtloszu bekämpfen.Der Kanzler findet es un-

patriotisch, bei der Erledigung des Zollgeschäftesnach den Wünschennnd Absichten
anderer Staaten irgend zu fragen. Das ist neu; vor denHandelsvcrträgenlas mans

anders. Da, im Februar 1894, sagte der Kaiser auf einem parlamentarischenDiner
bei Caprioi zu konservativen Abgeordneten, die damals wollten, was heute die Re-

girnng will: »Sie miissen dochbedenken,wie der Kaiser von Rnßland diese Dinge
auffasst Er könnte gar nicht verstehen, daß Leute, die bei Hofe eins und ausgehen,
in einer Sache von so weittragender Bedeutung gegen mich stimmen-« Was vor
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sechsJahrenRecht war, soll jetzt Sünde sein? Nein. Wer sichüberhauptheuteschon
mit der durch neue Handelsverträgezu schaffendenLage beschäftigt,kann, da er die

Wünscheder deutschenRegirungen und Interessengruppen nachgeradeja auswendig
weiß, nur der Frage nachdenken,was von den fremden Staaten für uns zu hoffen,
was zu fürchtenist. Die Menge des Erreichbaren wird nicht vom heimischenTal-if,
sondern von der Geschicklichkeitder Unterhändlerbestimmt werden. Nicht auf den

Minimaltarif kommt es an, sondern darauf, daß die deutscheDiplomatie endlich
einmal die Maximalleistung liefert, die sie uns allzu lange vermissenließ.

s- si-

Aus der VossischenZeitung :

Kostbares Weihnachtgeschenk!
Echte chinesischeDecke aus dem kaiserlichenPa-

last in Peking, aus echter chinesischerSeide gestickt,
Handarbeit, ist 31j2Meter lang und 11X2Meter breit-

Selbige ist preiswerth zu verkaufen u. s. w.

Schwindel? Oder sind aus der Mandschustadt nicht nur astronomischeJn-
strumente ,,weggeführt«worden? Madame Tse-Si braucht einstweilen dochihre
Tischdeckennochnicht durch Vermittlung der Tante Voß zu verkaufen.

Auchder Dienstbotenehrfurcht,die unsereZeitungschreiberstets bang aufhorchen
läßt, wenn irgendwo ein mittelmäßigerMinister das Wort ergreift, einer von der

Sorte, die an der Spitze jeder besserenFabrik, jeder Großagenturunmöglichwäre,
auchihr danken wir einige Sensationen. Daß Italien die FreundschaftFrankreichs
sucht, suchenmuß, wird bald auf Kinderspielplätzenbekannt sein. Nun hat der

Minister Prinetti, ein junger Herr, den der römischeAdel wie einen Commis be-

handelt, freundlicheWorte über die Grenze gerufen, die Franzosen haben leutsälig
geantwortet, eine — ziemlichbelanglose — Cessionvon Tripolissollim Gangesein:
Alarml Prinetti will den Dreibund entwurzeln. saluons; et passons. Des

schmerzlosdahingeschiedenenDreibundes Totenruhe wollen wir, so lange es geht,
nichtmehrstören. Auchnichtdas niedlicheBubenvergnügender Offiziösen,dieimmer

noch tuten, der deutscheBürgersmann solle sich von dem Lockruf des gallischen
Hahnes nicht verführen lassen. Entweder wissen die Jnspiratoren dieser Albern-

heiten wirklichnicht, welche vielleichtin Menschenaltern nicht wiederkehrendeMög-
lichkeitder Verständigungmit Frankreich der Bretonenhaß gegen England uns

gebrachthat: dann ist solcheUnwissenheit strafbar; oder sie handeln mala Ade, um

ihre traurige Anglophilie zu beschönigen:dann sind sie durch denWahn entschuldigt,
nächstenDonnerstag mit der berühmtengroßenFlotte England schlagenzu können.

Die Zeit wirds lehren. Einstweilen ist die zweite, größereSensation aus Groß-
britannien gekommen. Lord Rosebery hat geredet. UnbeträchtlichesZeug. Für alle

Schmöckeaber wars ein Ereigniß. Der Lord, der Schwiegersohn des londoner

Rothschild, ist begabt und gebildet; er hat ein hübschesBuch über Pitt geschrieben,
ist als praktischerPolitiker aber nochnie über kurzeSpringersiege hinaus-gekommen.
Er ist launisch, hat keine ausdauerndeNervenkraft,doch ein kaum stillbares Applaus-
bedürsnißund verliert im Gedrängleichtden Kopf. Als Gladstones Nachfolgerhat
er sicharg blamirt. Jetzt will er versuchen,was sein pfäffischerLehrer a new de-

parture nannte. Er ist Jmperialist, gegen Homernle und, wie ichschonvor Jahren
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hier sagte, der passendfteSozius Chamberlains, des ungleich fähigerenPolitikers,

«dener neulich erst — diese Dinge werden uns natürlichunterschlagen — in der

Guildhall als den Mann pries, an dem jeder Aufrichtige, Freund oder Feind, ganz

ungewöhnlicheQualitäten erkennen müsse. Trotzdem ist der in die jüdischeHoch-

finanz verheirathete Lord mit der Toryregirung freilich nicht zufrieden. Das ist

nichtwunderbar; wie sollte er sonst sichselbst dem Lande zu geneigterBeachtung em-

pfehlen? Was er ihr aber vorwirft, ist von der bekannten Art des üblichenKonkur-

rententadels. Sie hätte den Krieg besser führen,England nicht soverhaßtanacheiy

Eierkuchen backen sollen, ohne eines einzigen Eies Schale zu zerschlagen; denn den

Krieg hält auch er für nöthig und sittlich. Besonders rügt er, daß Salisbury nicht

genug Cirkularnoten über den-Kanal geschickthabe, um die Kontinentalmächteüber

Englands Politik aufzuklären.Das hätte,da man schwarzeBuchstaben auf weißem

Papier getrost nach Haufe tragen kann, sicherauch sehr genützt.Kein sruchtbarer
Gedanke, keine Spur fördernderAnregung Die Politik des Hauses Rothfchild:
kraftvolle Durchführungdes Krieges (damit die Börsen sichberuhigen), schneller,
dauernde Eintracht verheißenderFriedensfchluß(damit die Börsen sichberuhigen),

gute Beziehungen zu allenGroßmächten(damit dieBörsen sichberuhigen). Die leere

Rede ist in England vielfach gelobt worden. Warum auchnicht? Erstens möchteein

Theil des britischen Volkes nach den Enttäuschungender letzten zwei Jahre sich
wieder mal auf die andere Seite legen, in die vom· Jmperialismns frischgestopften
Whigkissen;und zweitens: Rothschild! Nur ist nicht einzusehen, was uns an der

Sache aufrcgeu oder auchnur interessiren foll. Es ist möglich,daß die Firma Rose-

bery-Asquith Aussicht hat, die Macht an sichzu reißen,wahrscheinlichmit, vielleicht

ohne Chambcrlain. Und dann, selbst wenn Rosebery, der vorzüglicheManager hat,

nicht wiedernachjähenVersnchenwegläuft? Was ist dann geändert?Jetzt herrschen
die dem — vorläufigAusschließlichmit dem Ceremonial zu seiner Krönung be-

schäftigten
— König eng befreundeten Herren Rhodes, Beit se Co. Uns kann es

gleichgiltigfein, ob die Briten nächstensLust haben werden, diese Herrschaftgegen
die des viel älteren HandelshausesRothfchildauszutauschen.

Il- sit

Isc

Da gerade von Chamberlain die Rede war: einzelne Leser, nicht viele, haben
übel vermerkt, daß hier der Schimpf noch nicht erwähntwurde, den der englische
Kolonialminister dem deutschenHeer angethan haben foll. Ja, ist dieser Schimpf
denn auch Wahrheit, nicht Dichtung? Chamberlain hat wörtlichgesagt: »0ch denke,
die Zeit ist gekommen oder dochnah, wo strengereMaßregeln nöthig sein werden;

ist es so weit, dann können wir für Alles, was wir thun werden, Präzedenzfälleim

Handeln der Völker finden, die uns jetzt Grausamkeit und Barbarei vorwerfen,
deren in Polen, im Kaukasus, in Armenien, Tonking, Bosnien nnd im deutsch-
französisehenKrieg gegebenes Beispiel wir aber noch nicht nachgeahmt haben.«
Das ist objektiv sicherfalsch; aber beleidigend? Es heißt ja natürlichnicht: Wir

sind Barbaren, aber die Anderen find schlimmere; sondern: Wir müssen strenger

vorgehen, eben so rücksichtlos,wie andere eivilisirte Völker es in Kriegssällengethan

haben. Die Dummheit, das Volk, dessenBeispiel er folgen will, barbarisch zu

schimpfen,sollte man Cl)a1nberlain,wie man ihn auch beurtheilen mag, nicht zu-

trauen. Jn Rußland, Frankreich, Oesterreich, wo man doch genau den selben
Grund zur Klage hätte, hat denn auch kein Mensch an Entrüstungmeetings
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und Resolutionen gedacht. Und seit der Minister klipp und klar gesagt hat, was sein
— im Munde eines Regirenden übrigens unkluger — Satz bedeuten sollte, müßte
die Sache endlich erledigt sein. Viel wichtiger und den Buren nützlicherwäre ein

Druck auf unsere Regirenden, der stark genug wäre, sie zum Versuch einer stillen
Juterventiou zu treiben. Aus Brieer unterrichteter Leute seheich,daß der neulich
hier gemachteVorschlag — den Buren das Land, den Briten das Randgebiet mit
den Hauptstädten— Aussicht auf Annahme hat, wenn er von einer befreundeten
Macht im psychologischenMoment taktvoll angebracht wird. Hier ist ein Unrecht zu
tilgen, ein populärer Erfolg zu holen, einem tapferen Volk das Lebensrechtzu
retten· »Ist Keiner, der sichhinunter waget?«

si-
E

si-

Ein Student hat seinLiebchengetötet. Ein kranker,psychischbelastet-erJunge,
der unter dem Gefühl seiner Häßlichkeitlitt, den starken Geist spielen wollte, von

Eifersuchtgeplagt war, einen Doppelselbstmord plante und schließlich,als er das

Mädchenabgeschlachtethatte, nicht den Muth fand, sichselbst ins Jenseits zu beför-
dern. Keine allzu originelle Geschichte. Der Student wäre von den Geschworenen
nachdem einleuchtendenGutachtenBinswangers nichtalsMörderverurtheilt,sondern,
wie Vernunft und Sozialhygiene geboten, einerHeilanstalt überwiesenworden. Da,
im letztenMoment,bestand erdarauf, sein Vertheidigermüssedie Unterfrage wegenTot-
schlagesstellen. Diese Brücke betraten die Geschworenenin ihres Gewissens wirrerBe-

ängstungnatürlichgern;und das Resultat war:zehn Jahre Zuchthaus. darüber

wäre nichts Besonderes zu sagen; solchellrtheilewerdenimmervorkommen, bis man,

nachFerris Rath, sichentschließt,aus der Erkenntnißder Determinirtheit menschlichen
Handelns und Leidens für die Kriminalistik die Schlüssezu ziehen, die dann . . . für
alte Zuständeneue Wörter liefern werden. Dann wird mannämlichmehr Kranke und

weniger Verbrechereinsperren, — und der Staat wird wieder einmal gerettet sein.
Die Studentengeschichteist viel besprochenworden, weil der Schwurgerichtspräsident
nichtaus dem felsenfestenGlauben zu bringen war, der Angeklagte sei zum Mörder ge-

worden, weil er zu früh, als Gymnasiast schon, Schopenhauer und Nietzschege-

lesen habe. Der Schwurgerichtspräsidenthält Nietzschefür einen Pessimisten und,
wie die VossischeZeitungvon-Staats- und gelehrten Sachen nochbis vor zwei, drei

Jahren that, für Einen, dessenLehre zu Mord und Totschlagführenmüsse. Habe-me

Der ehrenwerthe Beamte hat aber auch NietzschesLebenswerk mit dem Satz be-

zeichnet: »Die Schriften eines Mannes, der im Wahnsinn geendet hat.« Darüber

macht sichdie ausländischePresse lustig und sagt, so würde in keinem anderen Lande

ein höhererBeamter von einem genialen Denker zu sprechenwagen.
Il- II-

ek-

»Wenn die Kunst, wie es jetzt vielfach geschieht,weiter nichts thut, als das

Elend noch scheuslicherhinzustellen, als es schonist, dann versündigtsie sichdamit

am deutschenJolke.« (Kaiser Wilhelm Il. am achtzehnten Dezember 1902). »Die
Kunst an und für sichselbst ist edel: deshalb fürchtetsichder Künstler nicht vor dem

Gemeinen. Ja, indem er es aufnimmt, ist es schongeadelt; und so sehen wir

die größtenKünstler mit Kühnheitihr Majestätrechtausüben.« (Goethe: Sprüche.)
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